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Anmerkungen:

In nachfolgenden Gesetzestexten sind nach den einzelnen Bestimmun​gen in Klammer die Novellen angegeben, mit denen die betreffenden Be​stimmungen zur Gänze oder teilweise geändert oder ergänzt wor​den sind, sowie die Zeitpunkte, zu denen diese Änderungen oder Er​gän​zungen in Kraft getreten sind. Die un​mittelbar an den Text der Ab​sätze oder Ziffern eines Paragraphen angefügten Klammeraus​drücke beziehen sich nur auf den betreffen​den Absatz oder die betref​fende Ziffer. Zentrierte Klammeraus​drücke am Ende eines Paragraphen deuten an, dass der gesamte Para​graph neu gefasst worden ist.

Die genannten Klammerausdrücke sind nur Hinweise und gehören nicht zum Gesetzestext. Sie sind daher bei der Mitteilung des Wort​lautes einer Bestimmung nicht zu zitieren.
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1. Teil

Bundesgesetz, mit dem ein Pflegegeld eingeführt wird (BUNDESPFLEGEGELDGESETZ ‑ BPGG)

Artikel I

(Verfassungsbestimmung)

Die Erlassung, Änderung und Aufhebung von Vorschrif​ten, wie sie im Artikel II des Bundespflegegeldgeset​zes enthalten sind, sowie die Vollziehung dieser Vor​schriften sind auch in jenen Belangen Bundes​sache, hinsichtlich derer das Bundes‑Verfassungsgesetz in der Fassung von 1929 etwas anderes vorsieht. Die Angele​genheiten des Artikels II können im Sinne des Artikels 102 Abs. 2 B‑VG unmittel​bar von Bun​desbehörden ver​sehen werden. 

Artikel II

1. Abschnitt
Allgemeine Bestimmungen

Zweck des Pflegegeldes (§ 1)
§ 1. Das Pflegegeld hat den Zweck, in Form eines Beitrages pflegebedingte Mehraufwendungen pauschaliert abzugelten, um pfle​gebedürftigen Personen soweit wie möglich die notwendige Betreu​ung und Hilfe zu sichern sowie die Möglichkeit zu verbessern, ein selbst​be​stimmtes, bedürfnisorientiertes Leben zu führen.
Sprachliche Gleichbehandlung (§ 2)
§ 2. Soweit im Folgenden personenbezogene Be​zeichnungen nur in männlicher Form angeführt sind, be​ziehen sie sich auf Frauen und Männer in gleicher Weise. Bei der Anwendung auf bestimmte Per​sonen ist die jeweils geschlechtsspezifische Form zu verwenden. 

2. Abschnitt
Anspruchsberechtigte Personen

Personenkreis (§ 3)
§ 3. (1) Anspruch auf Pflegegeld nach Maßgabe der Bestim​mungen dieses Bundesgesetzes besteht für nach​stehende Personen, sofern sie ihren gewöhnlichen Auf​enthalt im Inland haben:


1.
Bezieher einer Vollrente, deren Pflegebedarf durch den Ar​beits(Dienst)unfall oder die Be​rufskrankheit verursacht wurde, oder einer Pension (ausgenommen die Knappschafts​pension) nach dem


a)
Allgemeinen Sozialversicherungsgesetz (ASVG), BGBl. Nr. 189/1955;


b)
Gewerblichen Sozialversicherungsgesetz (GSVG), BGBl. Nr. 560/1978;


c)
Freiberuflichen Sozialversicherungsgesetz (FSVG), BGBl. Nr. 624/1978;


d)
Bauern‑Sozialversicherungsgesetz (BSVG), BGBl. Nr. 559/1978;


e)
Notarversicherungsgesetz 1972 (NVG 1972), BGBl. Nr. 66;


f)
Beamten‑Kranken‑ und Unfallversicherungsgesetz (B‑KUVG), BGBl. Nr. 200/1967;


g)
§ 80 des Strafvollzugsgesetzes (StVG), BGBl. Nr. 144/1969;


2.
die nach § 8 Abs. 1 Z 3 lit. h und i ASVG teilversicherten Schüler und Studenten, deren Pflegebedarf durch den Ar​beitsunfall oder die Berufskrankheit verursacht wurde, in der Zeit vom Tag nach Abschluss der Heilbehandlung bis zu dem Zeitpunkt, in dem der Schulbesuch voraussichtlich ab​ge​schlossen gewesen und der Eintritt in das Erwerbsleben er​folgt wäre;


3.
Personen, deren Rente nach den sozialversiche​rungsrechtli​chen Vorschriften abgefunden wor​den ist, wenn deren Pfle​gebedarf durch den Arbeits(Dienst)unfall oder die Berufs​krankheit verursacht wurde;


4.
Bezieher eines Ruhe‑ oder Versorgungsgenusses, Über​gangs​beitrages, Versorgungsgeldes, Unterhaltsbeitrages oder Emeritierungsbezuges nach


a)
dem Pensionsgesetz 1965 (PG 1965), BGBl. Nr. 340; (BGBl. I Nr. 111/1998, Z 1, ab 1.1.1999)


b)
dem Landeslehrer‑Dienstrechtsgesetz (LDG 1984), BGBl. Nr. 302; (BGBl. I Nr. 111/1998, Z 1, ab 1.1.1999)


c)
dem Land‑ und forstwirtschaftlichen Landes​lehrer-Dienst​rechtsgesetz (LLDG 1985), BGBl. Nr. 296; (BGBl. I Nr. 111/1998, Z 1, ab 1.1.1999)


d)
dem Bezügegesetz, BGBl. Nr. 273/1972; (BGBl. I Nr. 111/1998, Z 1, ab 1.1.1999)


e)
dem Verfassungsgerichtshofgesetz (VerfGG 1953), BGBl. Nr. 85; (BGBl. I Nr. 111/1998, Z 1, ab 1.1.1999)


f)
dem Dorotheumsgesetz, BGBl. Nr. 66/1979; (BGBl. I Nr. 111/1998, Z 1, ab 1.1.1999)


g)
dem Bundestheaterpensionsgesetz (BThPG), BGBl. Nr. 159/1958; (BGBl. I Nr. 111/1998, Z 1, ab 1.1.1999)


h)
dem Epidemiegesetz 1950, BGBl. Nr. 186; (BGBl. I Nr. 111/1998, Z 1, ab 1.1.1999)


i)
Entschließungen des Bundespräsidenten, mit denen außer​ordentliche Versor​gungsgenüsse gewährt wurden; (BGBl. I Nr. 111/1998, Z 1, ab 1.1.1999)


j)
der Bundesbahn‑Pensionsordnung 1966, BGBl. Nr. 313; (BGBl. I Nr. 111/1998, Z 1, ab 1.1.1999)


k)
Artikel V des Bundesgesetzes BGBl. Nr. 148/1988 und nach § 163 des Beamten-Dienstrechtsgesetzes 1979 (BDG 1979), BGBl. Nr. 333, in der bis 28. Februar 1998 gel​ten​den Fassung; 
(BGBl. I Nr. 111/1998, Z 1, ab 1.1.1999)


l)
dem Bundesbahn-Pensionsgesetz (BB-PG), BGBl. I Nr. 95/2000; (BGBl. I Nr. 69/2001, Z 1, ab 1.7.2001)


5.
Bezieher von Renten, Beihilfen oder Aus​glei​chen nach dem 


a)
Kriegsopferversorgungsgesetz 1957 (KOVG 1957), BGBl. Nr. 152;


b)
Heeresversorgungsgesetz (HVG), BGBl. Nr. 27/1964;


c)
Opferfürsorgegesetz (OFG), BGBl. Nr. 183/1947;


d)
Impfschadengesetz, BGBl. Nr. 371/1973;


6.
Personen, deren Rente gemäß 


a)
§ 56 KOVG 1957;


b)
§ 61 HVG; 


c)
§ 2 OFG

umgewandelt wurde;


7.
Bezieher eines Sonderruhegeldes nach Art. X des Nacht​schwerarbeitsgesetzes (NSchG), BGBl. Nr. 354/1981;


8.
Bezieher einer Hilfeleistung nach § 2 Z 1 des Verbrechens​opfergesetzes (VOG), BGBl. Nr. 288/1972, oder von gleich​artigen Ausgleichen nach § 14a VOG. (BGBl. I Nr. 111/1998, Z 2, ab 1.1.1999)

(2) Als Bezieher nach Abs. 1 gelten auch Perso​nen, denen ein Anspruch auf eine Grundleistung rechts​kräftig zuerkannt wurde, die Grundleistung jedoch zur Gänze ruht, noch nicht angefallen ist oder auf Grund von Anrechnungsbestimmungen zur Gänze nicht ausge​zahlt wird. (BGBl. I Nr. 111/1998, Z 3, ab 1.1.1999)

(3) Der Bundesminister für Arbeit, Soziales und Konsumenten​schutz ist ermächtigt, mit Zustimmung des Bundes​ministers für Finan​zen nach Anhörung der für das Bun​desgebiet je​weils in Be​tracht kom​menden gesetzlichen beruflichen Vertretung mit Verord​nung folgende Perso​nen in den anspruchs​berechtigten Personenkreis nach Abs. 1 einzubeziehen, wenn sie keinen Anspruch auf eine Pen​sion oder eine gleichartige Leistung nach bun​des- oder landesgesetz​lichen Vor​schriften haben:


1.
Bezieher von wiederkehrenden Versorgungslei​stungen ge​mäß § 64 Abs. 1 Z 1, 2, 4 und 5 des Ärztegesetzes 1984 (ÄrzteG), BGBl. Nr. 373;


2.
Bezieher von wiederkehrenden Versorgungslei​stungen ge​mäß § 50 der Rechtsanwaltsordnung, RGBl. Nr. 96/1868;


3.
Bezieher von wiederkehrenden Leistungen gemäß § 29 des Ziviltechnikerkammergesetzes 1993, BGBl. Nr. 157/1994.

(BGBl. I Nr. 111/1998, Z 3, ab 1.1.1999)

(4) Der Bundesminister für Arbeit, Soziales und Konsumenten​schutz ist ermächtigt, mit Zustimmung des Bundes​ministers für Finan​zen nach Anhörung der in Betracht kommenden Interessenver​tretun​gen mit Verordnung wei​tere Perso​nengruppen, die nicht der ge​setzli​chen Pen​sionsver​sicherung unterliegen, in den anspruchsbe​rechtigten Personenkreis nach Abs. 1 einzubeziehen, sofern der An​spruch auf eine Pension, einen Ruhe(Versorgungs)​ge​nuss oder eine gleichartige Lei​stung auf einer privatrechtlichen Ver​einbarung be​ruht. (BGBl. I Nr. 111/1998, Z 3, ab 1.1.1999)

(5) Voraussetzung für die Erlassung einer Verord​nung gemäß Abs. 3 oder 4 ist das Vorliegen eines der Gesamtfinanzierung dieses Bundesgesetzes vergleich​ba​ren Beitrages der einzubeziehenden Per​sonengruppen zu dem durch die Einbeziehung entstehenden Mehrauf​wand. (BGBl. I Nr. 111/1998, Z 3, ab 1.1.1999)

(6) In der gemäß Abs. 3 oder 4 erlassenen Verord​nung ist der Entscheidungsträger (§ 22) zu bezeichnen, dem die Durchführung des Bundespflegegeldgesetzes hin​sichtlich der einbezogenen Perso​nen​gruppen obliegt. (BGBl. I Nr. 111/1998, Z 3, ab 1.1.1999)
Anspruchsvoraussetzungen (§ 4)
§ 4. (1) Das Pflegegeld gebührt bei Zutreffen der übrigen An​spruchsvoraussetzungen, wenn auf Grund einer körperlichen, gei​sti​gen oder psychischen Behinderung oder einer Sinnes​behinderung der ständige Betreuungs‑ und Hilfsbedarf (Pflegebedarf) voraussichtlich mindestens sechs Monate andauern wird oder würde. (BGBl. I Nr. 69/2001, Z 2, ab 1.7.2001)

(2) Anspruch auf Pflegegeld besteht in Höhe der 

Stufe 1:

für Personen, deren Pflegebedarf nach Abs. 1 durch​schnitt​lich mehr als 60 Stunden monatlich be​trägt; (BGBl. I Nr. 111/2010, 8. Hauptstück, Art. 100 Z 1, ab 1.1.2011)
Stufe 2:

für Personen, deren Pflegebedarf nach Abs. 1 durch​schnitt​lich mehr als 85 Stunden monatlich be​trägt; (BGBl. I Nr. 111/2010, 8. Hauptstück, Art. 100 Z 1, ab 1.1.2011)
Stufe 3:
für Personen, deren Pflegebedarf nach Abs. 1 durch​schnitt​lich mehr als 120 Stunden monatlich be​trägt;

Stufe 4:

für Personen, deren Pflegebedarf nach Abs. 1 durch​schnitt​lich mehr als 160 Stunden monatlich be​trägt;

Stufe 5:

für Personen, deren Pflegebedarf nach Abs. 1 durch​schnitt​lich mehr als 180 Stunden monatlich be​trägt, wenn ein außerge​wöhnlicher Pflegeaufwand erfor​der​lich ist;

Stufe 6:

für Personen, deren Pflegebedarf nach Abs. 1 durch​schnitt​lich mehr als 180 Stunden monatlich be​trägt, wenn


1.
zeitlich unkoordinierbare Betreuungsmaßnahmen er​forderlich sind und diese regelmäßig während des Tages und der Nacht zu erbrin​gen sind oder


2.
die dauernde Anwesenheit einer Pflegeperson wäh​rend des Tages und der Nacht erforderlich ist, weil die Wahrscheinlichkeit einer Eigen- oder Fremd​gefährdung gegeben ist;

Stufe 7: 

für Personen, deren Pflegebedarf nach Abs. 1 durch​schnitt​lich mehr als 180 Stunden monatlich be​trägt, wenn 


1.
keine zielgerichteten Bewegungen der vier Extremi​täten mit funk​tioneller Umsetzung möglich sind oder


2.
ein gleichzuachtender Zustand vorliegt.

(BGBl. I Nr. 111/1998, Z 4, ab 1.1.1999)

(3) Bei der Beurteilung des Pflegebedarfes von Kindern und Jugendlichen bis zum vollendeten 15. Lebensjahr ist nur jenes Aus​maß an Pflege zu berücksichtigen, das über das erforderliche Ausmaß von gleichaltrigen nicht behinderten Kindern und Jugendlichen hinausgeht. Hierbei ist auf die besondere Intensität der Pflege bei schwerst behinderten Kindern und Jugendlichen bis zum vollendeten 7. bzw. bis zum vollendeten 15. Lebensjahr Bedacht zu nehmen. Um den erweiterten Pflegebedarf schwerst behinderter Kinder und Jugendlicher zu erfassen, ist abgestimmt nach dem Lebensalter je​weils zusätzlich ein Pauschalwert hinzuzurechnen, der den Mehrauf​wand für die pflegeerschwerenden Faktoren der gesamten Pflege​situation pauschal abzugelten hat (Erschwerniszuschlag). (BGBl. I Nr. 111/1998, Z 4, ab 1.1.1999; BGBl. I Nr. 128/2008, Z 1, ab 1.1.2009)

(4) Der Pauschalwert gemäß Abs. 3 ist anzuwenden, wenn be​hinderungsbedingt zumindest zwei voneinander unabhängige, schwere Funktionseinschränkungen vorliegen. Solche Funktionsein​schränkungen sind insbesondere schwere Ausfälle im Sinnesbereich, schwere geistige Entwicklungsstörungen, schwere Verhaltensauffäl​ligkeiten oder schwere körperliche Funktionseinschränkungen. (BGBl. I Nr. 111/1998, Z 4, ab 1.1.1999; BGBl. I Nr. 128/2008, Z 1, ab 1.1.2009)

(5) Bei der Beurteilung des Pflegebedarfes von pflegebedürfti​gen Personen ab dem vollendeten 15. Lebensjahr mit einer schweren geistigen oder schweren psychischen Behinderung, insbesondere einer demenziellen Erkrankung, ist auf die besondere Intensität der Pflege in diesen Fällen Bedacht zu nehmen; um den erweiterten Pfle​gebedarf von pflegebedürftigen Personen mit einer schweren geisti​gen oder schweren psychischen Behinderung, insbesondere einer demenziellen Erkrankung, entsprechend zu erfassen, ist zusätzlich jeweils ein Pauschalwert hinzuzurechnen, der den Mehraufwand für die aus der schweren geistigen oder schweren psychischen Behinde​rung, insbesondere einer demenziellen Erkrankung, erfließenden pflegeerschwerenden Faktoren der gesamten Pflegesituation pauschal abzugelten hat (Erschwerniszuschlag). (BGBl. I Nr. 128/2008, Z 1, ab 1.1.2009)

(6) Pflegeerschwerende Faktoren gemäß Abs. 5 liegen vor, wenn sich Defizite der Orientierung, des Antriebes, des Denkens, der planerischen und praktischen Umsetzung von Handlungen, der sozi​alen Funktion und der emotionalen Kontrolle in Summe als schwere Verhaltensstörung äußern. (BGBl. I Nr. 128/2008, Z 1, ab 1.1.2009)

(7) Der Bundesminister für Arbeit, Soziales und Konsumenten​schutz ist ermächtigt, nach Anhörung des Bundesbehindertenbeirates (§ 8 des Bundesbehindertengesetzes, BGBl. Nr. 283/1990) nähere Bestimmungen für die Beurteilung des Pflegebedarfes durch Verord​nung festzulegen. Die Verordnung kann insbesondere festlegen:


1.
eine Definition der Begriffe ,,Betreuung“ und ,,Hilfe“,


2.
Richtwerte für den zeitlichen Betreuungsaufwand, wobei verbindliche Mindestwerte zumindest für die tägliche Kör​perpflege, die Zubereitung und das Einnehmen von Mahl​zeiten sowie für die Verrichtung der Notdurft festzulegen sind,


3.
verbindliche Pauschalwerte für den Zeitaufwand der Hilfsver​richtungen, wobei der gesamte Zeitaufwand für alle Hilfsverrichtungen mit höchstens 60 Stunden pro Monat festgelegt werden darf, und (BGBl. I Nr. 111/2010, 8. Hauptstück, Art. 100 Z 1, ab 1.1.2011)

4.
verbindliche Pauschalwerte (Erschwerniszuschläge) für den zusätzlichen Pflegeaufwand schwerst behinderter Kinder und Jugendlicher bis zum vollendeten 7. bzw. bis zum vollende​ten 15. Lebensjahr gemäß Abs. 3 sowie für den zusätzlichen Pflegeaufwand pflegebedürftiger Personen mit einer schwe​ren geistigen oder schweren psychischen Behinderung, ins​besondere einer demenziellen Erkrankung, ab dem voll​en​deten 15. Lebensjahr gemäß Abs. 5.

(BGBl. I Nr. 128/2008, Z 1, ab 1.1.2009)
Mindesteinstufungen (§ 4a)
§ 4a. (1) Bei Personen, die das 14. Lebensjahr vollendet haben und aufgrund einer Querschnittlähmung, einer beidseitigen Bein​am​pu​tation, einer genetischen Muskeldystro​phie, einer Encephalitis dissemi​nata oder einer infantilen Cere​bralparese zur eigenständigen Lebens​führung überwie​gend auf den selbstständigen Gebrauch eines Rollstuh​les oder eines technisch adaptierten Rollstuhles angewie​sen sind, ist mindestens ein Pflegebedarf entsprechend der Stufe 3 anzu​nehmen. (BGBl. I Nr. 111/1998, Z 5, ab 1.1.1999; BGBl. I Nr. 69/2001, Z 3, ab 1.7.2001)

(2) Liegt bei Personen gemäß Abs. 1 eine Stuhl- oder Harnin​kontinenz bzw. eine Blasen- oder Mastdarm​lähmung vor, ist min​de​stens ein Pflegebedarf entspre​chend der Stufe 4 anzunehmen. (BGBl. I Nr. 111/1998, Z 5, ab 1.1.1999)

(3) Liegt bei Personen gemäß Abs. 1 ein deutli​cher Ausfall von Funktionen der oberen Extremitäten vor, ist mindestens ein Pflegebe​darf entsprechend der Stufe 5 anzunehmen. (BGBl. I Nr. 111/1998, Z 5, ab 1.1.1999)

(4) Bei hochgradig sehbehinderten Personen ist mindestens ein Pflegebedarf entsprechend der Stufe 3 anzunehmen. Als hochgradig sehbehindert gilt, wer am bes​seren Auge mit optimaler Korrektur eine Sehlei​stung mit


-
einem Visus von kleiner oder gleich 0,05 (3/60) ohne Ge​sichts​feldeinschränkung hat oder


-
einem Visus von kleiner oder gleich 0,1 (6/60) in Verbindung mit einer Quadrantenanopsie hat oder


-
einem Visus von kleiner oder gleich 0,3 (6/20) in Verbindung mit einer Hemianopsie hat oder


-
einem Visus von kleiner oder gleich 1,0 (6/6) in Verbindung mit einer röh​renförmigen Ge​sichtsfeldeinschränkung hat.

(BGBl. I Nr. 111/1998, Z 5, ab 1.1.1999)

(5) Bei blinden Personen ist mindestens ein Pfle​gebedarf ent​sprechend der Stufe 4 anzunehmen. Als blind gilt, wer am besseren Auge mit optimaler Korrek​tur eine Sehleistung mit


-
einem Visus von kleiner oder gleich 0,02 (1/60) ohne Ge​sichts​feldeinschränkung hat oder


-
einem Visus von kleiner oder gleich 0,03 (2/60) in Verbin​dung mit einer Quadrantenanopsie hat oder


-
einem Visus von kleiner oder gleich 0,06 (4/60) in Verbin​dung mit einer Hemianopsie hat oder


-
einem Visus von kleiner oder gleich 0,1 (6/60) in Verbindung mit einer röh​renförmigen Ge​sichtsfeldeinschränkung hat.

(BGBl. I Nr. 111/1998, Z 5, ab 1.1.1999)

(6) Bei taubblinden Personen ist mindestens ein Pflegebedarf entsprechend der Stufe 5 anzunehmen. Als taubblind gelten Blinde, deren Hörvermögen so hochgra​dig eingeschränkt ist, dass eine ver​bale und akustische Kommunikation mit der Umwelt nicht möglich ist. (BGBl. I Nr. 111/1998, Z 5, ab 1.1.1999)

(7) Liegen zusätzliche Behinderungen vor, so ist der Pflegebe​darf gemäß § 4 festzustellen. Ergibt diese Beurteilung eine höhere Ein​stufung, so ge​bührt das entsprechende Pflegegeld. (BGBl. I Nr. 111/1998, Z 5, ab 1.1.1999)

3. Abschnitt
Pflegegeld

Höhe des Pflegegeldes (§ 5)
§ 5. Das Pflegegeld gebührt zwölf Mal jährlich und beträgt monatlich



In Stufe 1
154,20 Euro,



in Stufe 2
284,30 Euro,



in Stufe 3
442,90 Euro,



in Stufe 4
664,30 Euro,



in Stufe 5
902,30 Euro,



in Stufe 6
1 260,00 Euro 


und in



in Stufe 7
1 655,80 Euro.

(BGBl. I Nr. 136/2004, Art. 19 Z 1, ab 1.1.2005; BGBl. I Nr. 128/2008, Z 2, ab 1.1.2009; BGBl. I Nr. 111/2010, 8. Hauptstück, Art. 100 Z 2, ab 1.1.2011)
Zusammentreffen gleichartiger Ansprüche (§ 6)
§ 6. (1) Bei Zusammentreffen mehrerer Ansprüche auf Pflege​geld nach diesem Bundesgesetz wird das Pfle​gegeld nur einmal gelei​stet.

(2) In den Fällen des Abs. 1 richtet sich die Zu​ständigkeit zur Entscheidung und Leistung nach folgen​der Rangordnung:


1.
Träger der Unfallversicherung;


2.
Träger der Pensionsversicherung;


3.
Entscheidungsträger gemäß § 22 Abs. 1 Z 3 bis 6 und 7a; (BGBl. Nr. 457/1993, Art. I Z 2, ab 1.7.1993)


4.
Bundesamt für Soziales und Behindertenwesen;


5.
Landeshauptmann oder Landesschulrat. (BGBl. I Nr. 111/1998, Z 6, ab 1.1.1999)

(3) Bei gleichrangigen Ansprüchen gemäß Abs. 2 Z 1, 2 oder 3 ist zuständig:


1.
der Träger, gegenüber dem ein Eigenanspruch besteht, vor dem, gegenüber dem ein Hinter​bliebenenanspruch besteht;


2.
subsidiär der Träger, gegenüber dem der höch​ste Leistungs​an​spruch besteht.

(4) Die Zuständigkeit zur Gewährung des Pflege​geldes gemäß Abs. 2 und 3 wird durch eine später er​worbene zusätzliche An​spruchsberechtigung gemäß § 3 nicht berührt.

(5) Bestehen über die Zuständigkeit zur Entschei​dung und Leistung Zweifel, bestimmt der Bundesminister für Arbeit, Soziales und Konsumentenschutz, welcher Entschei​dungs​träger zuständig ist; § 413 Abs. 1 Z 2 und Abs. 3 bis 5 ASVG sind sinngemäß anzuwen​den. 
Anrechnung (§ 7)
§ 7. Geldleistungen, die wegen Pflegebedürftig​keit nach ande​ren bundesgesetzlichen oder ausländi​schen Vorschriften gewährt werden, sind auf das Pfle​gegeld nach diesem Bundesgesetz anzurech​nen. Von der Erhöhung der Familienbeihilfe für erheblich be​hin​derte Kinder gemäß § 8 Abs. 4 des Familienlasten​aus​gleichsgesetzes 1967, BGBl. Nr. 376, ist ein Betrag von 60,00 Euro monatlich anzurechnen. (BGBl. I Nr. 111/1998, Z 7, ab 1.1.1999; BGBl. I Nr. 69/2001, Z 5, ab 1.1.2002)
Vorschüsse (§ 8)
§ 8. (1) Auf Antrag können vor Abschluss des Er​mittlungsver​fahrens Vorschüsse auf das Pflegegeld ge​währt werden, wenn die Leistungspflicht dem Grunde nach feststeht. 

(2) Die nach Abs. 1 gewährten Vorschüsse sind auf das gebüh​rende Pflegegeld anzurechnen. 

(3) Zu Unrecht empfangene Vorschüsse sind dem Entschei​dungsträger nach § 11 zu ersetzen.
Beginn, Änderung und Ende des Anspruches (§ 9)
§ 9. (1) Das Pflegegeld gebührt mit Beginn des auf die Antrag​stellung oder die Ein​leitung des amts​wegigen Verfahrens zur Fest​stellung der Anspruchs​vorausset​zungen gemäß §§ 4 und 4a durch einen Unfall​versicherungsträger folgenden Monats. Das Pflegegeld gebührt, wenn die Leistungszuständigkeit des Landes entfällt, weil der Bund gemäß § 3 für die Leistung des Pflegegeldes zuständig wird, bei Zutreffen der Voraus​setzungen mit Beginn des auf den Zeitpunkt des Entfal​les der Leistungszuständigkeit des Landes fol​genden Monats; das Verfahren zur Feststellung der Anspruchs​vor​aussetzungen gemäß §§ 4 und 4a ist in diesem Fall von Amts wegen einzuleiten.

(2) Das Pflegegeld ist nur dann befristet zuzuer​kennen, wenn im Zeitpunkt der Ent​scheidung der Weg​fall einer Voraussetzung für die Gewährung eines Pfle​gegeldes mit Sicherheit oder sehr hoher Wahr​schein​lichkeit festgestellt werden kann. Liegen im Falle einer befristeten Zu​erkennung die Voraussetzungen für die Gewährung eines Pflegegeldes auch nach Ablauf der Frist vor, so ist das Pflege​geld mit Beginn des auf den Ab​lauf der Frist folgenden Monats zuzu​erkennen, sofern die Gewährung des Pflegegeldes innerhalb von drei Monaten nach dessen Wegfall beantragt wurde.

(3) Der Anspruch auf Pflegegeld erlischt mit dem Todestag des Anspruchsbe​rechtigten. In diesem Kalen​dermonat gebührt nur der verhältnismäßige Teil des Pflegegeldes, wobei der Kalendermonat ein​heitlich mit 30 Tagen anzuneh​men ist.

(4) Wenn eine Voraussetzung für die Gewährung von Pflege​geld wegfällt, ist das Pflegegeld zu entziehen; wenn eine für die Höhe des Pflegegeldes wesentliche Veränderung eintritt, ist das Pfle​gegeld neu zu bemes​sen.

(5) Die Entziehung oder Neubemessung des Pflege​geldes wird mit dem auf die wesentliche Veränderung folgenden Monat wirksam. Von diesem Grundsatz gelten, abgesehen von den Bestimmungen des § 48 Abs. 2, fol​gende Ausnahmen:


1.
die Entziehung oder Herabsetzung des Pflege​geldes wegen einer Veränderung im Ausmaß des Pflegebedarfes wird mit Ablauf des Monats wirksam, der auf die Zustellung des Be​scheides folgt, mit dem die Entziehung oder Herabset​zung ausgesprochen wurde;


2.
die Erhöhung des Pflegegeldes wegen einer Ver​änderung im Ausmaß des Pflegebedarfes wird mit Beginn des Monats wirksam, der auf die Gel​tendmachung der wesentlichen Ver​änderung oder die amtswegige ärztliche Feststellung folgt;


3.
die Neubemessung des Pflegegeldes, die sich auf Grund von gesetzlichen Änderungen oder der alljährlichen Anpassung der nach § 7 auf das Pflegegeld anzurechnenden Leistungen ergibt, wird mit Beginn des Monats wirksam, in dem diese Änderung eingetreten ist.

(BGBl. I Nr. 111/1998, Z 8, ab 1.1.1999)
Anzeigepflicht (§ 10)
§ 10. Anspruchsberechtigte, Anspruchswerber, ge​setzliche Vertreter und Sachwalter, zu deren Wirkungs​bereich die Antragstel​lung auf Gewährung oder die Empfangnahme von Pflegegeld gehört, sind verpflichtet, jede ihnen bekannte Veränderung in den Vorausset​zungen für den Pflegegeldbezug, die den Verlust, eine Minde​rung, das Ruhen des Anspruches oder eine Anrechnung auf das Pflegegeld be​gründet, binnen vier Wochen dem zuständigen Entscheidungsträ​ger anzuzeigen.
Ersatz zu Unrecht empfangener Pflegegelder (§ 11)
§ 11. (1) Wurden Pflegegelder zu Unrecht empfan​gen, so sind sie dem Ent​scheidungsträger zu ersetzen, wenn der Zahlungsempfän​ger den Bezug durch bewusst un​wahre Angaben, bewusste Ver​schweigung wesentlicher Tat​sachen oder Verletzung der Anzeige​pflicht (§ 10) her​beigeführt hat oder wenn der Zahlungsempfänger er​ken​nen musste, dass das Pflege​geld nicht oder nicht in dieser Höhe gebührte. (BGBl. Nr. 131/1995, Art. I Z 4, ab 1.7.1995)

(2) Die Ersatzpflicht (Abs. 1) ist eingeschränkt auf Pflegegel​der, die für einen Zeitraum von höchstens drei Jahren vor dem Ersten des Monates, in dem der Entscheidungsträger vom Ersatzgrund Kenntnis erlangt hat, geleistet wurden, es sei denn, die Leistungen wurden durch eine Handlung im Sinne des § 69 Abs. 1 Z 1 des All​gemeinen Ver​waltungsverfahrensgesetzes 1991 (AVG), BGBl. Nr. 51, herbeige​führt. Auf das Aufrech​nungs‑ und Rückforderungsrecht ist § 107 Abs. 2 ASVG anzuwenden.

(3) Sind Pflegegelder gemäß Abs. 1 und 2 zu er​set​zen, so ist der Ersatz durch Aufrechnung zu be​wirken. Kann der Ersatz nicht oder nicht zur Gänze durch Aufrechnung mit dem Pflegegeld bewirkt werden, so kann der Ersatz unter Bedachtnahme auf die wirt​schaftli​chen Verhältnisse durch Aufrechnung mit der Grundleistung (§ 3), je​doch höchstens bis zu deren Hälfte, vorgenommen werden. (BGBl. Nr. 131/1995, Art. I Z 5, ab 1.7.1995; BGBl. I Nr. 111/1998, Z 9, ab 1.1.1999)

(4) Kann keine Aufrechnung stattfinden, so sind zu Unrecht empfangene Pflegegelder zurückzufordern.   (BGBl. Nr. 131/1995, Art. I Z 6, ab 1.7.1995)

(5) Ist die sofortige Hereinbringung durch Auf​rechnung oder Rückzahlung auf Grund der wirtschaftli​chen Verhältnisse des Ersatz​pflichtigen oder nach der Lage des Falles nicht möglich oder unbillig, ist die Abstattung in Raten zu bewilligen oder kann die Forde​rung vom Entscheidungsträger gestundet werden. Stun​dungszinsen sind nicht vorzuschreiben.

(6) Wenn die Verpflichtung zum Ersatz zu Unrecht empfange​ner Pflegegelder eine besondere Härte bedeuten würde oder wenn das Verfahren mit Kosten oder Weite​rungen verbunden wäre, die in kei​nem Verhältnis zum zu Unrecht empfangenen Betrag stehen würden, kann der Entscheidungsträger von der Hereinbringung absehen.

(7) Pflegegelder, die für einen nach dem Zeitpunkt des Todes liegenden Zeitraum ausgezahlt wurden, sind zu ersetzen. Empfang in gutem Glauben kann nicht eingewendet werden. Abs. 5 und 6 gelten sinngemäß. (BGBl. I Nr. 69/2001, Z 6, ab 1.7.2001)
Ruhen des Anspruches (§ 12)
§ 12. (1) Der Anspruch auf Pflegegeld ruht


1.
während eines stationären Aufenthaltes in einer Krankenan​stalt oder einer stationären Einrichtung für medizinische Maßnahmen der Re​habilitation, Maßnahmen der Gesund​heitsvor​sorge, zur Fe​stigung der Gesundheit oder der Un​fallheilbehandlung im In- oder Ausland ab dem Tag, der auf die Auf​nahme folgt, wenn ein in- oder ausländischer Träger der Sozialver​sicherung, ein Landesgesundheitsfonds im Sinne der Vereinbarung gemäß Art. 15a B‑VG über die Organisation und Finanzierung des Gesundheitswesens, BGBl. I Nr. 105/2008, der Bund oder eine Kran​kenfürsorge​anstalt für die Kosten der Pflege der allgemei​nen Gebührenklasse oder des Auf​enthaltes in einer stationären Einrichtung überwiegend aufkommt, (BGBl. I Nr. 132/2005, Art. 6 Z 1, ab 1.1.2006; BGBl. I Nr. 111/2010, 8. Hauptstück, Art. 100 Z 3, ab 1.1.2011)


2.
für die Dauer der Rentenumwandlung gemäß § 56 KOVG 1957, § 61 HVG oder § 2 OFG sowie einer Unterbringung gemäß § 2 Abs. 2 lit. c des Impfschadengesetzes,


3.
für die Dauer der Verbüßung einer Freiheits​strafe; dies gilt nicht, wenn die Freiheitsstrafe durch Anhaltung im elektronisch überwachten Hausarrest nach dem Fünften Abschnitt des Strafvollzugsgesetzes vollzogen wird, (BGBl. I Nr. 111/2010, 8. Hauptstück, Art. 100 Z 4, ab 1.1.2011)

4.
für die Dauer der Unterbringung des Anspruchs​berechtigten auf Kosten des Bundes in einer Anstalt für geistig abnorme Rechtsbrecher ge​mäß § 21 des Strafgesetzbuches (StGB), BGBl. Nr. 60/1974, für entwöhnungsbedürftige Rechts​bre​cher gemäß § 22 StGB oder für gefährliche Rückfallstäter gemäß § 23 StGB.

(BGBl. I Nr. 111/1998, Z 10, ab 1.1.1999)

(2) Die Träger der Kranken- und Unfallversiche​rung sowie die Krankenfür​sorgeanstalten sind ver​pflichtet, dem zuständigen Ent​scheidungsträger einen sta​tionären Aufenthalt gemäß Abs. 1 Z 1 eines Pflege​geldbeziehers umgehend zu melden. (BGBl. I Nr. 111/1998, Z 10, ab 1.1.1999)

(3) Das Pflegegeld ist auf Antrag weiterzuleisten


1.
für die Dauer von höchstens drei Monaten des stationären Aufenthaltes gemäß Abs. 1 Z 1 in dem Umfang, in dem pfle​gebedingte Aufwendungen nachgewiesen werden, die sich aus 


a)
einem der Pflichtversicherung nach dem ASVG unter​liegen​den Dienstverhältnis (Vollversicherung oder Teil​versicherung in der Unfallversicherung) eines Pflegegeld​beziehers mit einer Pflegeperson oder


b)
der Erfüllung des Tatbestandes gemäß § 2 Abs. 1 Z 4 GSVG oder


c)
einem vertraglichen Betreuungsverhältnis eines Pflege​geld​beziehers oder seines Angehörigen gemäß § 1 Abs. 2 des Bundesgesetzes, mit dem Bestimmungen über die Betreuung von Personen in privaten Haushalten erlassen werden (Hausbetreuungsgesetz – HBeG), BGBl. I Nr. 33/2007, oder gemäß § 159 der Gewerbeordnung 1994 – GewO 1994, BGBl. Nr. 194, ergeben.

Das Pflegegeld ist jedoch über diesen Zeitraum hinaus weiter zu leisten, wenn damit für den Pflegebedürftigen eine beson​dere Härte vermieden wird; (BGBl. I Nr. 34/2007, Z 1, ab 1.7.2007)


2.
für die Dauer des stationären Aufenthaltes ge​mäß Abs. 1 Z 1 in dem Umfang der Beitragshöhe für die Weiterversicherung einer Pflegeperson gemäß § 77 Abs. 6 und 9 ASVG, § 33 Abs. 9 und 10 GSVG, § 8 FSVG oder § 28 Abs. 6 und 7 BSVG, der Beitragshöhe für die Selbstversicherung einer Pflegeperson gemäß § 77 Abs. 8 und 9 ASVG oder der Bei​tragshöhe für die Selbstversiche​rung einer Pflegeperson ge​mäß § 589 Abs. 5 ASVG; (BGBl. I Nr. 31/2007, Art. 5 Z 1, ab 1.7.2007)


3.
während des stationären Aufenthaltes gemäß Abs. 1 Z 1, wenn und solange auch die Pflege​person als Begleitperson stationär aufgenommen wurde, weil der Aufenthalt ohne diese nicht möglich wäre oder bei Kindern, unmündigen Min​der​jährigen oder geistig Behinderten in deren Interesse erforder​lich ist. (BGBl. I Nr. 111/1998, Z 10, ab 1.1.1999)

(4) Wird das Pflegegeld aliquotiert, so ist der Kalendermonat einheitlich mit 30 Tagen anzunehmen. Für die Zeit des Ruhens des An​spruches auf Pflege​geld ge​mäß Abs. 1 Z 2 gebührt ein Taschen​geld in Höhe von 10 v.H. des Pflege​geldes der Stufe 3. (BGBl. I Nr. 111/1998, Z 10, ab 1.1.1999)

(5) Bescheide über das Ruhen des Pflegegeldes ge​mäß Abs. 1 Z 1 und über die Anrechnung gemäß Abs. 6 sind nur dann zu erlas​sen, wenn dies der Pflegegeldbezieher in​ner​halb einer Frist von drei Monaten nach dem Wegfall des Ruhens​grun​des bean​tragt. (BGBl. I Nr. 111/1998, Z 10, ab 1.1.1999; BGBl. I Nr. 69/2001, Z 8, ab 1.7.2001; BGBl. I Nr. 138/2002, Z 1, ab 14.8.2002)

(6) Hat der Entscheidungsträger Pflegegelder an​gewiesen, die gemäß Abs. 1 nicht mehr auszuzahlen waren, so sind diese Pflegegel​der auf das Taschengeld oder künftig auszuzahlendes Pflegegeld an​zu​rechnen. Kann keine Anrechnung stattfinden, sind diese Pflegegelder zurückzufordern. (BGBl. I Nr. 111/1998, Z 10, ab 1.1.1999; BGBl. I Nr. 111/2010, 8. Hauptstück, Art. 100 Z 5, ab 1.1.2011)
Ersatzansprüche des Trägers der Sozialhilfe (§ 13)
§ 13. (1) Wird eine pflegebedürftige Person auf Kosten oder unter Kostenbeteiligung eines Landes, einer Gemeinde oder eines So​zialhilfeträgers 


1.
in einem Pflege‑, Wohn‑, Alten‑ oder Erziehungsheim,


2.
in einer Sonderkrankenanstalt für Psychiatrie oder in einer ähnlichen Einrichtung,


3.
außerhalb einer der in Z 1 und 2 angeführten Einrichtungen im Rahmen eines Familienverbandes,


4.
auf einer von einem Träger der öffentlichen Wohlfahrts​pflege, einer kirchlichen oder ande​ren karitativen Vereini​gung ge​führten Pflege​stelle oder


5.
in einer Krankenanstalt, sofern der Aufenthalt nicht durch die Notwendigkeit ärztlicher Be​handlung bedingt ist (Asylie​rung),

stationär gepflegt, so geht für die Zeit dieser Pflege der Anspruch auf Pflegegeld bis zur Höhe der Verpflegskosten, höchstens jedoch bis zu 80 v.H., auf den jeweiligen Kostenträger über. Die genannten Kosten​träger sind verpflichtet, den jeweiligen Entscheidungsträger (§ 22) über eine solche stationäre Pflege von Amts wegen unverzüglich zu verständigen. Im Fall der Z 5 erfolgt der Anspruchsübergang höchs​tens für die Dauer von drei Monaten. Für die Dauer des Anspruchs​überganges gebührt der pflegebedürftigen Person ein Taschengeld in Höhe von 10 v.H. des Pflegegeldes der Stufe 3; im Übrigen ruht der Anspruch auf Pflegegeld. Übersteigt die Summe aus Taschengeld und übergehendem Anspruch die gebührende Pflegegeldleistung, so ist der übergehende Anspruch entsprechend zu kürzen. (BGBl. Nr. 201/1996, Art. 21 Z 6, ab 1.5.1996; BGBl. I Nr. 128/2008, Z 3, ab 1.1.2009)

(2) Der Anspruchsübergang tritt mit dem auf das Einlangen der Verständigung beim Entscheidungsträger folgenden Monat ein.

(3) Abs. 1 ist nur anzuwenden, wenn und insoweit die Ver​pflegskosten nicht auf Grund anderer bundesge​setzlicher Ersatzan​sprüche der Kostenträger gedeckt sind. 

(4) Hat der Entscheidungsträger Pflegegelder an​gewiesen, die gemäß Abs. 1 und 2 nicht mehr auszuzah​len waren, so sind diese Pflegegelder auf das Taschen​geld oder auf künftig auszuzahlendes Pflegegeld anzu​rechnen.

§ 14. (1) Erbringt ein Träger der Sozialhilfe auf Grund einer gesetzlichen Verpflichtung eine dem Pfle​gegeld gleichartige Geld​leis​tung für einen Zeitraum, in dem der Pflegebedürftige Anspruch auf Pflegegeld nach diesem Bundesgesetz hat, so hat der Entschei​dungs​träger dem Träger der Sozialhilfe die von diesem erbrachte Leistung bis zur Höhe des nach diesem Bun​desgesetz nachzuzahlen​den Pflege​geldes zu ersetzen, sofern die Voraussetzungen des Abs. 2 erfüllt sind.

(2) Der Anspruch des Pflegebedürftigen auf das Pflegegeld nach Abs. 1 geht auf den Träger der Sozial​hilfe über, wenn dem Ent​schei​dungsträger die Erbrin​gung der dem Pflegegeld gleichartigen Geld​leistung vor Abschluss des Verfahrens nach diesem Bundesge​setz an​ge​zeigt und der Anspruch auf Ersatz innerhalb von vier Wochen nach dem Tag geltend gemacht wird, an dem der Träger der Sozialhilfe vom Entscheidungsträger von der Gewährung des Pflege​geldes benachrich​tigt worden ist. 
Ersatzansprüche der Entscheidungsträger (§ 14a)
§ 14a. (1) Hat ein Entscheidungsträger für einen Zeitraum ein Pflegegeld gewährt, in dem der Pflegebe​dürftige einen Anspruch auf eine nach bundesgesetz​lichen Vorschriften gewährte und gemäß § 7 anrechen​bare Geldleistung hat, so geht der Anspruch auf diese wegen Pflegebedürftigkeit gewährte Leistung auf den Bund oder den Träger der Sozialversicherung über, wenn der Entscheidungsträger den An​spruchsübergang inner​halb der im Abs. 2 bestimmten Frist geltend gemacht hat. Der Anspruch geht in Höhe des Betrages über, der sich auf Grund der durch die Anrechnung der pflegebe​zogenen Geld​leistung bedingten Minderung oder Ein​stellung des Pflegegeldes er​gibt, jedoch nur bis zur Höhe des nachzuzahlenden Betrages.

(2) Die für die Gewährung einer gemäß § 7 an​rechenbaren Geldleistung zuständigen Behörden haben die Anspruchswerber bei Einleitung des Verfahrens zu befragen, ob sie auch ein Pflegegeld nach diesem Bun​desgesetz beziehen oder beantragt haben; zutreffen​den​falls haben sie den zuständigen Entscheidungsträger von der Einleitung des Verfahrens unverzüglich zu ver​ständigen. Der Ent​scheidungsträ​ger hat innerhalb von vier Wochen nach Einlangen dieser Verständi​gung den Übergang des Anspruches dem Grunde nach geltend zu machen.

(BGBl. Nr. 201/1996, Art. 21 Z 7, ab 1.5.1996)
Pfändung und Verpfändung (§ 15)
§ 15. Die Exekutionsordnung, RGBl. Nr. 79/1896, regelt, in​wieweit Pflegegelder nach diesem Bundesge​setz verpfändet und ge​pfändet werden können. 
Übergang von Schadenersatzansprüchen (§ 16)
§ 16. (1) Kann ein Bezieher von Pflegegeld den Ersatz des Scha​dens, der ihm durch einen Unfall oder ein sonstiges Ereignis ent​standen ist, auf Grund ande​rer Rechtsvorschriften beanspruchen, so geht dieser Anspruch insoweit auf den Bund oder den Träger der So​zialversicherung über, als dieser aus diesem Anlass Pflegegeld zu leisten hat. Dies gilt nicht für den An​spruch auf Schmerzengeld.

(2) Der Entscheidungsträger hat Ersatzbeträge, die der Ersatz​pflichtige dem Bezieher von Pflegegeld in Unkenntnis des An​spruchsüberganges gemäß Abs. 1 ge​leistet hat, auf das Pflegegeld anzurechnen. Im Aus​maß der Anrechnung erlischt der auf den Bund oder Trä​ger der Sozialversicherung übergegangene Ersatzan​spruch gegen den Ersatzpflichtigen.

(3) § 332 Abs. 3, 5 und 6, §§ 333 bis 335 ASVG, § 190 Abs. 3 GSVG, § 3 FSVG, § 178 Abs. 3 BSVG, § 125 Abs. 3 und 4 B‑KUVG sowie § 94 Abs. 3 und 4 HVG sind anzuwenden.

(4) Der Bezieher von Pflegegeld, sein gesetzlicher Vertreter oder Sachwalter, zu dessen Wirkungsbereich die Empfangnahme von Pflegegeld gehört, ist verpflichtet, dem Entscheidungsträger über alle für die Prüfung bzw. Durchsetzung von Ansprüchen nach den Abs. 1 bis 3 maßgebenden Umstände binnen vier Wochen wahrheitsgemäß Auskunft zu erteilen. (BGBl. I Nr. 69/2001, Z 9, ab 1.7.2001)

(5) Zur Entscheidung von Streitigkeiten betref​fend Schadener​satz sind die ordentlichen Gerichte be​rufen. (BGBl. I Nr. 69/2001, Z 9, ab 1.7.2001)
Auszahlung (§§ 17 bis 18)
§ 17. (1) Bezüglich der Auszahlung des Pflegegeldes gelten, soweit dieses Bundesgesetz nichts anderes bestimmt, die beim jeweiligen Entscheidungsträger in Vollziehung der im § 3 genannten Normen anzuwendenden Bestimmungen.

(2) Abweichend von Abs. 1 wird das Pflegegeld für Personen gemäß § 3 Abs. 1 Z 4 lit. j und l jeweils monatlich im Nachhinein ausbezahlt.
(BGBl. I Nr. 111/2010, 8. Hauptstück, Art. 100 Z 6, ab 1.1.2012)
§ 18. (1) Das Pflegegeld wird an den Anspruchsbe​rechtigten ausgezahlt. Ist der Anspruchsberechtigte geschäftsunfähig oder be​schränkt geschäftsfähig, so ist das Pflegegeld dem gesetzlichen Ver​treter auszu​zahlen. Ist für einen Anspruchsberechtigten ein Sach​wal​ter bestellt, so ist diesem das Pflegegeld auszu​zahlen, wenn die An​gelegenheiten, mit deren Besorgung er betraut worden ist, die Emp​fangnahme dieser Lei​stung umfassen. 

(2) Erhält eine pflegebedürftige Person auf Kosten oder unter Kostenbeteiligung eines Landes, einer Gemeinde oder eines Sozialhil​feträgers ambulante oder teilstationäre Pflegeleistungen, für die sie zum gänzlichen oder teilweisen Kostenersatz verpflichtet ist, so kann das Pflegegeld bis zur Höhe der Kostener​satzforderung von Amts wegen dem Empfänger des Kostenersatzes mit schuldbefreien​der Wir​kung gegenüber der pflegebedürftigen Person ausgezahlt werden, so​fern die pflegebedürftige Person mit der Zahlung des Kostenersatzes mindestens zwei Monate ab Rechnungsle​gung im Verzug ist. Be​scheide sind nur dann zu erlas​sen, wenn dies die pflegebedürftige Person innerhalb einer Frist von drei Monaten ab Änderung der Aus​zah​lung beantragt. Nach Ablauf eines Jahres ab Änderung der Aus​zahlung oder wenn die Pflegeleistungen vom Er​bringer zur Gänze eingestellt werden, ist das Pflege​geld auf Antrag oder von Amts wegen wieder an den An​spruchsberechtigten auszu​zahlen. (BGBl. I Nr. 111/1998, Z 11, ab 1.1.1999)

(3) Die Entscheidungsträger haben die Auszahlung in der Weise zu veranlassen, dass das Pflegegeld von einer allfälligen ande​ren Geldleistung getrennt ausge​wiesen wird. (BGBl. I Nr. 111/1998, Z 11, ab 1.1.1999)

(4) Die nach diesem Bundesgesetz gebührenden Geldleistun​gen sind auf Beträge von vollen 10 Cent zu runden; dabei sind Be​träge unter 5 Cent zu vernachlässigen und Beträge von 5 Cent an auf 10 Cent zu ergänzen.  (BGBl. I Nr. 69/2001, Z 10, ab 1.1.2002)
Auszahlung und Vorschüsse bei Familienhospizkarenz (§18a)
§ 18a. (1) Personen, die zum Zwecke der Sterbebegleitung eines nahen Angehörigen oder der Begleitung von im gemeinsamen Haushalt lebenden, schwerst erkrankten Kindern (Wahl- oder Pflege​kindern) eine Familienhospizkarenz


1.
gemäß §§ 14a oder 14b des Arbeitsvertragsrechts-Anpas​sungsgesetzes (AVRAG), BGBl. Nr. 459/1993, gegen gänz​lichen Entfall des Arbeitsentgeltes oder


2.
gemäß § 32 des Arbeitslosenversicherungsgesetzes 1977, BGBl. Nr. 609, oder


3.
nach gleichartigen bundes- oder landesgesetzlichen Regelun​gen gegen gänzlichen Entfall der Bezüge

in Anspruch nehmen, ist auf Antrag des Pflegebedürftigen das Pfle​gegeld auszuzahlen, sofern keine stationäre Pflege in einer der in § 13 Abs. 1 Z 1 bis 5 genannten Einrichtungen vorliegt.

(2) Die Inanspruchnahme der Familienhospizkarenz ist zu be​scheinigen. Die Änderung der Auszahlung ist mit dem auf die An​tragstellung auf geänderte Auszahlung folgenden Monat durchzufüh​ren, frühestens jedoch mit dem Monat, in dem die Familienhospiz​karenz beginnt. Das Pflegegeld ist ab dem Monat, der auf das Ende der Familienhospizkarenz folgt, wieder nach den Vorschriften des § 18 auszuzahlen.

(3) In den Fällen der Familienhospizkarenz gemäß Abs. 1 sind vor Abschluss des Verfahrens auf Gewährung oder Erhöhung des Pflegegeldes auf Antrag des Pflegebedürftigen Vorschüsse min​des​tens in Höhe des Pflegegeldes der Stufe 3 zu gewähren; sollte be​reits ein Pflegegeld mindestens in Höhe der Stufe 3 rechtskräftig zu​er​kannt sein, sind Vorschüsse mindestens in Höhe des Pflegegeldes der Stufe 4 zu gewähren. Ein bereits rechtskräftig zuerkanntes Pfle​gegeld und die gemäß § 7 anrechenbaren Geldleistungen sind bei der Be​rechnung des Vorschusses zu berücksichtigen. Diese Vorschüsse sind ab dem Monat zu gewähren, in dem der Antrag gestellt wurde, frü​hestens jedoch mit dem Monat, in dem die Familienhospizkarenz be​ginnt. Die Vorschüsse sind auf das gebührende Pflegegeld anzu​rech​nen. Bei der Auszahlung dieser Vorschüsse ist Abs. 1 anzuwen​den.

(4) Bescheide über die Änderung der Auszahlung des Pflegegel​des oder die Vorschüsse sind nur dann zu erlassen, wenn dies vom Pflegebedürftigen binnen vier Wochen verlangt wird.

(5) § 19 ist mit der Maßgabe anzuwenden, dass die im Abs. 1 genannten Personen zum Bezug des Pflegegeldes und zur Fortset​zung des Verfahrens vorrangig berechtigt sind. § 47 Abs. 4 ist nicht anzuwenden.

(BGBl. I Nr. 138/2002, Z 2, ab 14.8.2002)
Bezugsberechtigung und Fortsetzung des Verfahrens (§ 19)
§ 19. (1) Ist im Zeitpunkt des Todes der pflege​bedürftigen Per​son eine fällige Geldleistung noch nicht ausgezahlt, so sind, sofern in diesem Bundesge​setz nichts anderes bestimmt ist, auf Antrag in fol​gender Rangordnung bezugsberechtigt:


1.
die Person, die den Pflegebedürftigen in dem Zeitraum, für den die fällige Geldleistung ge​bührt, überwiegend und ohne angemessenes Ent​gelt gepflegt hat;


2.
die Person, die für den Zeitraum, für den die fällige Geld​leistung gebührt, überwiegend für die Pflege aufgekommen ist.

Liegt ein Überwiegen im Sinne der Z 1 oder 2 nicht vor, besteht die Bezugsberechtigung zu gleichen Tei​len.

(2) Wird innerhalb von sechs Monaten nach dem Tod der pfle​gebedürftigen Person von bezugsberechtigten Personen gemäß Abs. 1 kein Antrag auf Auszahlung ge​stellt oder sind keine solchen Perso​nen vorhanden, fällt die noch nicht ausgezahlte Geldleistung in den Nach​lass.

(3) Ist im Zeitpunkt des Todes des Anspruchswer​bers oder An​spruchsberechtigten ein Verfahren auf Ge​währung oder Neubemes​sung des Pflegegeldes noch nicht abgeschlossen, sind die im Abs. 1 genannten Personen in der dort festgelegten Rangordnung auf Antrag zur Fortsetzung des Verfahrens berechtigt. Wird von diesen Personen innerhalb von sechs Monaten nach dem Tod des Anspruchswerbers oder Anspruchsberechtigten kein An​trag auf Fortsetzung gestellt oder sind keine zur Fortsetzung berechtigten Personen vorhanden, sind hierzu die Verlassenschaft nach dem Verstorbenen bezie​hungsweise dessen Erben berechtigt.
Ersatz von Geldleistungen durch Sachleistungen (§ 20)
§ 20. (1) Wird der durch das Pflegegeld ange​strebte Zweck (§ 1) nicht erreicht, sind anstelle des gesamten oder eines Teils des Pflegegeldes Sach​lei​stungen mit Wirkung ab Zustellung des Beschei​des zu gewähren, wenn und insoweit die Möglichkeit be​steht, den Pflegebedarf durch Sachleistungen abzu​decken. Die Sachleistungen sind im Gegenwert der ein​behaltenen Geldleistung zu gewähren. Ist der Ersatz nicht mög​lich, weil die Annahme dieser Sachleistungen ohne triftigen Grund verweigert wird, ruht der entspre​chende An​spruch auf Pflegegeld für die Dauer der Wei​gerung. (BGBl. I Nr. 111/1998, Z 12, ab 1.1.1999)

(2) Wurden Sachleistungen gemäß Abs. 1 zu Unrecht gewährt, findet kein Rückersatz statt und ist das ein​behaltene Pflegegeld nach​zuzahlen.

(3) Der Anspruchsberechtigte kann nach Ablauf eines Jahres ab Zuerkennung der Sachleistungen den An​trag stellen, dass anstelle aller oder eines Teils der zuerkannten Sachleistungen eine Geldleis​tung erbracht werde; diesem Antrag ist stattzugeben, wenn die Vor​ausset​zungen des Abs. 1 nicht mehr gegeben sind.

(4) Bei der vergleichenden Beurteilung der Wirk​samkeit von Geld‑ und Sachleistungen ist auf die nach der  Art der Behinderung unterschiedlichen Bedürfnisse Rücksicht zu nehmen.

(5) Bei Ersatz von Geld‑ durch Sachleistungen ist das Pflege​geld zur Bedeckung der Sachleistungen zu verwenden und an den Erbringer der Sachleistungen in​soweit auszuzahlen, als dieser Leis​tungen bereit​stellt.
Einkommensteuer‑ und Gebührenfreiheit (§ 21)
§ 21. (1) Das Pflegegeld unterliegt nicht der Einkommensteuer.

(2) Die zur Durchführung dieses Bundesgesetzes erforderli​chen Amtshandlungen, Eingaben und Vollmachten sind von den Stempelgebühren und Verwaltungsabgaben befreit. (BGBl. I Nr. 138/2002, Z 3, ab 14.8.2002)

(3) Die Gebühren für die Zustellung der nach die​sem Bundes​ge​setz gewährten Pflegegelder im Inland trägt der Bund bzw. der zu​ständige Unfallversiche​rungsträger.

3a. Abschnitt
Zuwendungen aus dem Unterstützungsfonds (§ 21a)
§ 21a. (1) Zuwendungen aus dem Unterstützungsfonds für Menschen mit Behinderung (§ 22 des Bundesbehindertengesetzes) können nach Maßgabe der für diesen Zweck zur Verfügung stehen​den Mittel bei Vorliegen einer sozialen Härte an jemanden gewährt werden, der (BGBl. I Nr. 71/2003, 8. Teil Art. 70 Z 1, ab 1.1.2004)


1.
als naher Angehöriger seit mindestens einem Jahr


a)
eine pflege​bedürftige Person, der zumindest ein Pflege​geld der Stufe 3 nach diesem Bundesgesetz gebührt, oder 


b)
eine nachweislich demenziell erkrankte pflegebedürftige Person, der zumindest ein Pflegegeld der Stufe 1 nach diesem Bundesgesetz gebührt, oder


c)
eine pflegebedürftige minderjährige Person, der zumin​dest ein Pflegegeld der Stufe 1 nach diesem Bundesgesetz gebührt,


überwiegend pflegt und (BGBl. I Nr. 71/2003, 8. Teil Art. 70 Z 1, ab 1.1.2004; BGBl. I Nr. 128/2008, Z 4, ab 1.1.2009)


2.
an der Erbringung der Pflegeleistung wegen Krankheit, Urlaub oder aus sonstigen wichtigen Gründen verhindert ist. 


(BGBl. I Nr. 71/2003, 8. Teil Art. 70 Z 1, ab 1.1.2004)

(2) Ansuchen auf Gewährung einer Zuwendung nach Abs. 1 sind unter Anschluss der erforderlichen Unterlagen beim Bundesso​zialamt einzubringen. (BGBl. I Nr. 71/2003, 8. Teil Art. 70 Z 1, ab 1.1.2004)

(3) Der Bundesminister für Arbeit, Soziales und Konsumenten​schutz hat nähere Bestimmungen über die Voraus​setzungen, unter denen eine Zuwendung im Sinne des Abs. 1 gewährt werden kann (wie die Höhe der Zuwendung, besonders berücksichti​gungswürdige Umstände), in Form von Richtlinien zu erlassen. Vor Erlassung dieser Richtlinien ist der Bundesbehindertenbeirat (§ 8 des Bundes​behindertengesetzes) zu hören. Diese Richtlinien haben so​wohl im Bundesministerium für Arbeit, Soziales und Konsumentenschutz als auch im Bundessozialamt zur Einsichtnahme aufzuliegen. (BGBl. I Nr. 71/2003, 8. Teil Art. 70 Z 1, ab 1.1.2004)

(4) § 24 des Bundesbehindertengesetzes ist auf Zuwendungen nach diesem Abschnitt nicht anzuwenden; §§ 25 und 26 des Bundes​behindertengesetzes gelten sinngemäß. (BGBl. I Nr. 71/2003, 8. Teil Art. 70 Z 1, ab 1.1.2004)

§ 21b. (1) Zum Zweck der Unterstützung der 24-Stunden-Betreuung pflegebedürftiger Personen im Sinne des HBeG können nach Maßgabe der dafür zur Verfügung stehenden Mittel aus dem Unterstützungsfonds für Menschen mit Behinderung (§ 22 des Bun​desbehindertengesetzes) Zuwendungen an pflegebedürftige Personen oder deren Angehörige gewährt werden.

(2) Voraussetzungen für die Gewährung einer Zuwendung sind:


1.
die Betreuung gemäß § 1 Abs. 1 HBeG,


2.
die Feststellung des Bedarfes einer bis zu 24-Stunden-Betreu​ung,


3.
ein Anspruch auf Pflegegeld zumindest in Höhe der Stufe 3 nach diesem Bundesgesetz oder einem Landespflegegeldge​setz, (BGBl. I Nr. 51/2007, Art. I Z 1, ab 1.7.2007)


4.
eine angemessene Beteiligung anderer Gebietskörperschaf​ten an den Kosten der Betreuung und


5.



a)
eine theoretische Ausbildung der Betreuungskraft, die im Wesentlichen der Ausbildung eines Heimhelfers nach der Vereinbarung gemäß Artikel 15a B-VG zwischen dem Bund und den Ländern über Sozialbetreuungsberufe, BGBl. I Nr. 55/2005, entspricht oder,


b)
dass die Betreuungskraft seit mindestens sechs Monaten die Betreuung im Sinne des HBeG oder gemäß § 159 GewO 1994 nach den Erfordernissen einer sachgerechten Betreuung des Förderwerbers durchgeführt hat oder


c)
eine Befugnis der Betreuungskraft gemäß §§ 3b oder 15 Abs. 7 des Gesundheits- und Krankenpflegegesetzes (GuKG), BGBl. I Nr. 108/1997, in der Fassung des Bun​desgesetzes BGBl. I Nr. 57/2008, oder gemäß § 50b des Ärztegesetzes 1998, BGBl. I Nr. 169, in der Fassung des Bundesgesetzes BGBl. I Nr. 57/2008.

Eine dieser Voraussetzungen muss ab 1. Jänner 2009 erfüllt sein. (BGBl. I Nr. 57/2008, Art. 13)

Von der Voraussetzung der Z 4 kann auf die Dauer von längstens 6 Monaten ab Inkrafttreten dieser Bestimmung abgesehen werden. (BGBl. I Nr. 34/2007, Z 2, ab 1.7.2007)

(3) Aus verwaltungsökonomischen Gründen können die Zuwen​dungen auf der Basis einer entsprechenden Vereinbarung an Gebietskörperschaften, Körperschaften öffentlichen Rechts oder Sozialversicherungsträger ausbezahlt werden, sofern damit der Zweck der Zuwendung erreicht wird. (BGBl. I Nr. 34/2007, Z 2, ab 1.7.2007)

(4) Der Bundesminister für Arbeit, Soziales und Konsumenten​schutz hat nähere Bestimmungen über die Voraussetzungen, unter denen eine Zuwendung im Sinne des Abs. 1 gewährt werden kann (wie die Höhe der Zuwendung, besonders berücksichtigungswürdige Umstände, Abwicklung, Maßnahmen der Qualitätssicherung), in Form von Richtlinien zu erlassen. Vor Erlassung dieser Richtlinien ist der Bundesbehindertenbeirat (§ 8 des Bundesbehindertengesetzes) zu hören. Diese Richtlinien haben im Bundesministerium für Arbeit, Soziales und Konsumentenschutz zur Einsichtnahme aufzuliegen. (BGBl. I Nr. 34/2007, Z 2, ab 1.7.2007)

(5) § 24 des Bundesbehindertengesetzes ist auf Zuwendungen nach diesem Abschnitt nicht anzuwenden; §§ 25 und 26 des Bundes​behindertengesetzes gelten sinngemäß. (BGBl. I Nr. 34/2007, Z 2, ab 1.7.2007)

4. Abschnitt
Entscheidungsträger (§ 22)
§ 22. (1) Zur Entscheidung in Angelegenheiten nach diesem Bundesgesetz sind zuständig:

Für Personen nach


1.
§ 3 Abs. 1 Z 1 lit. a bis f und Z 7 der für die Gewährung der Vollrente, Pension oder des Sonderruhegeldes zuständige Sozialversicherungsträger; in jenem Bereich, in dem die Allgemeine Unfallversicherungsanstalt für die Gewährung der Vollrente zuständig ist, die Pensionsversicherungsanstalt; (BGBl. I Nr. 111/2010, 8. Hauptstück, Art. 100 Z 7, ab 1.7.2011)

2.
§ 3 Abs. 1 Z 2 und 3 der zuständige Unfallversicherungsträger; in jenem Bereich, in dem die Allgemeine Unfallversicherungsanstalt zuständig ist, die Pensionsversicherungsanstalt; (BGBl. I Nr. 111/2010, 8. Hauptstück, Art. 100 Z 7, ab 1.7.2011)

3.
§ 3 Abs. 1 Z 4 lit. a und i, ausgenommen im Bereich der Öster​reichischen Post Aktienge​sellschaft, der Telekom Austria Aktiengesellschaft und der Österreichischen Postbus Aktiengesellschaft, sowie lit. f, g, h und k die Versiche​rungsanstalt öffentlich Bediensteter; (BGBl. I Nr. 111/1998, Z 13, ab 1.1.1999; BGBl. I Nr. 69/2001, Z 11, ab 1.7.2001; BGBl. I Nr. 89/2006, Art. 5 Z 1, ab 1.1.2007)


4.
§ 3 Abs. 1 Z 4 lit. d die Versicherungsanstalt öffentlich Be​diensteter; (BGBl. I Nr. 128/2008, Z 5, ab 1.1.2009)


5.
§ 3 Abs. 1  Z 4 lit. a und i im Bereich der Österreichischen Post Aktiengesellschaft und der Telekom Austria Aktienge​sellschaft die gemäß § 17 Abs. 3 des Poststrukturgesetzes (PTSG), BGBl. Nr. 201/1996, eingerichteten nachgeordne​ten Personalämter, sowie im Bereich der Österreichischen Postbus Aktiengesellschaft das gemäß § 17 Abs. 2 PTSG eingerichtete Personalamt; (BGBl. I Nr. 111/1998, Z 14, ab 1.1.1999; BGBl. I Nr. 69/2001, Z 12, ab 1.7.2001)


6.
§ 3 Abs. 1 Z 4 lit. e der Präsident des Verfassungsgerichts​hofes; (BGBl. I Nr. 111/1998, Z 14, ab 1.1.1999; BGBl. I Nr. 71/2003, 8. Teil Art. 70 Z 2, ab 1.1.2004)


7.
§ 3 Abs. 1 Z 1 lit. g, Z 5 lit. a, b und d, Z 6 lit. a und b sowie Z 8 das Bundesamt für So​ziales und Behindertenwesen; (BGBl. I Nr. 111/1998, Z 14, ab 1.1.1999)


7a.
§ 3 Abs. 1 Z 4 lit. j und l die Versicherungsanstalt für Eisenbahnen und Bergbau; (BGBl. I Nr. 138/2003, Art. 5 Z 1, ab 6.10.2004; BGBl. I Nr. 111/2010, 8. Hauptstück, Art. 100 Z 8, ab 1.1.2012)


8.
§ 3 Abs. 1 Z 5 lit. c sowie Z 6 lit. c der Landeshauptmann; (BGBl. I Nr. 111/1998, Z 14, ab 1.1.1999)


9.
§ 3 Abs. 1 Z 4 lit. b und c  der  Landeshauptmann; im Be​reich des Landes Oberösterreich für Personen nach § 3 Abs. 1 Z 4 lit. b der Lan​desschulrat. (BGBl. I Nr. 111/1998, Z 14, ab 1.1.1999)

(2) Bezüglich der örtlichen Zuständigkeit gelten die beim jewei​ligen Entscheidungsträger in Vollziehung der im § 3 genannten Nor​men anzuwendenden Bestimmun​gen. 

(3) Der Bundesminister für Arbeit, Soziales und Konsumenten​schutz ist ermächtigt, durch Verordnung die Durch​führung des Bun​des​pfle​gegeldgesetzes einem Entschei​dungsträger zu entziehen und einem anderen Entschei​dungsträger zu übertragen, wenn dies im Interesse der Zweckmäßigkeit, Raschheit, Einfachheit und Kostener​sparnis gelegen ist. 

5. Abschnitt
Kostenersatz (§ 23)
§ 23. (1) Der Bund hat den Trägern der gesetzli​chen Pen​sions​versicherung die in der nach den Rech​nungsvorschriften für die So​zialversicherungsträger zu erstellenden gesonder​ten Erfolgsrechnung nach diesem Bundesgesetz nachgewiesenen Aufwendungen für das Pfle​gegeld, die Sachleistungen, die Reisekosten, den ver​trauensärzt​lichen Dienst und die son​stige Betreuung, die Zustellgebühren, den entsprechenden Anteil an den Verwaltungsaufwendungen sowie die sonstigen Aufwendun​gen zu ersetzen. Dabei sind Ersätze für Leis​tungs​auf​wendungen sowie sonstige Erträge in Abzug zu brin​gen. Die anteiligen Verwaltungsaufwendungen können pauschal er​mittelt und vom Bund in der Höhe des fest​gesetzten Pau​schalbetrages ersetzt werden. Der Bundes​minister für Arbeit, Soziales und Konsumenten​schutz hat die Pauschal​be​träge nach Anhörung des Hauptverbandes der öster​rei​chischen Sozialversicherungsträ​ger im Einverneh​men mit dem Bundesminister für Finanzen festzusetzen. (BGBl. Nr. 131/1995, Art. I Z 7a, ab 1.1.1995)

(2) Der Bund hat den Trägern der gesetzlichen Unfallversicherung den Aufwand für das auf Grund akausaler Behinderungen geleistete Pflegegeld und den entsprechenden Anteil an den Verwaltungsaufwendungen hierfür zu ersetzen, wobei Ersätze für das auf Grund akausaler Behinderungen geleistete Pflegegeld in Abzug zu bringen sind. Der Aufwand für das auf Grund akausaler Behinderungen geleistete Pflegegeld kann pauschal ermittelt und vom Bund in der Höhe des festgesetzten Pauschalbetrages ersetzt werden. Der Bundesminister für Arbeit, Soziales und Konsumentenschutz hat den Pauschalbetrag im Einvernehmen mit dem Bundesminister für Finanzen festzusetzen. Im Übrigen ist Abs. 1 dritter und vierter Satz anzuwenden. Für die finanzielle Vollziehung der Aufgaben gemäß § 22 Abs. 1 Z 1 und Z 2 hat die Pensionsversicherungsanstalt als Entscheidungsträger nach diesem Bundesgesetz im Bereich der Allgemeinen Unfallversicherungsanstalt einen eigenen Rechenkreis als Teil ihres Rechnungsabschlusses einzurichten, der eine Zuordnung der für die Erfüllung dieser Aufgaben erforderlichen Aufwände sowie der damit verbundenen Erträge eindeutig ermöglicht, und im Zuge des jährlichen Rechnungsabschlusses eine eigene Erfolgsrechnung für diesen Aufgabenbereich zu erstellen. (BGBl. I Nr. 111/2010, 8. Hauptstück, Art. 100 Z 9, ab 1.7.2011)
(3) Der Bund hat ab 1. Jänner 2011 bis 31. Dezember 2011 der von der ÖBB‑Holding AG gemäß § 52a des Bundesbahngesetzes, BGBl. Nr. 825/1992, zuletzt geändert durch das Bundesgesetz BGBl. I Nr. 95/2009, mit Angelegenheiten nach dem Bundespflegegeldgesetz beauftragten Gesellschaft und ab 1. Jänner 2012 der Versicherungsanstalt für Eisenbahnen und Bergbau, als Entscheidungsträger gemäß § 22 Abs. 1 Z 7a, die in der Erfolgsrechnung nachgewiesenen Aufwendungen für das Pflegegeld sowie die den in Abs. 1 erster Satz angeführten weiteren Aufwendungen entsprechenden Aufwendungen analog Abs. 1 zu ersetzen, soweit diese den Anteil des Beitragsaufkommens für die gemäß § 472a des Allgemeinen Sozialversicherungsgesetzes (ASVG), BGBl. Nr. 189/1955, versicherten aktiven Bediensteten, der einem Beitragssatz von 0,8 vH entspricht, übersteigen. (BGBl. I Nr. 111/2010, 8. Hauptstück, Art. 100 Z 9, ab 1.1.2011)
(3a) Die von der ÖBB‑Holding AG gemäß § 52a des Bundesbahngesetzes in der Fassung des Bundesgesetzes BGBl. I Nr. 95/2009 beauftragte Gesellschaft oder deren Rechtsnachfolger hat, so lange dies von der Versicherungsanstalt für Eisenbahnen und Bergbau benötigt wird, ihre IT-Systeme und Unterstützungseinrichtungen entsprechend den Anforderungen der Versicherungsanstalt für Eisenbahnen und Bergbau gegen Entgelt zur Erfüllung der Aufgaben gemäß § 22 Abs. 1 Z 7a weiterhin einzusetzen und für die Versicherungsanstalt für Eisenbahnen und Bergbau entsprechend deren Bedarf nutzbar zu machen. (BGBl. I Nr. 111/2010, 8. Hauptstück, Art. 100 Z 10, ab 1.1.2012)

(3b) Für die finanzielle Vollziehung der Aufgaben gemäß § 22 Abs. 1 Z 7a hat die Versicherungsanstalt für Eisenbahnen und Bergbau einen eigenen Rechenkreis als Teil ihres Rechnungsabschlusses einzurichten, der eine Zuordnung der für die Erfüllung dieser Aufgaben erforderlichen Aufwände sowie der damit verbundenen Erträge und der Ausgleichszahlungen gemäß Abs. 3c der ÖBB‑Holding AG oder deren Rechtsnachfolger eindeutig ermöglicht und im Zuge des jährlichen Rechnungsabschlusses eine eigene Erfolgsrechnung für diesen Aufgabenbereich zu erstellen. (BGBl. I Nr. 111/2010, 8. Hauptstück, Art. 100 Z 10, ab 1.1.2012)

(3c) Der vom Bund gemäß Abs. 3 der Versicherungsanstalt für Eisenbahnen und Bergbau nicht abgegoltene Teil ihrer Aufwände ist durch die ÖBB‑Holding AG oder deren Rechtsnachfolger auszugleichen, wobei die ÖBB‑Holding AG diesen Aufwand von den betroffenen Gesellschaften ersetzt erhält. Dazu hat die ÖBB‑Holding AG oder deren Rechtsnachfolger der Versicherungsanstalt für Eisenbahnen und Bergbau den Anteil am Beitragsaufkommen gemäß Abs. 3, der einem Beitragssatz von 0,8 vH entspricht, zum ersten Tag jeden Monats, beginnend mit 1. Jänner 2012, anzuweisen. Die ÖBB‑Holding AG oder deren Rechtsnachfolger hat diese Ausgleichzahlung, nach Abstimmung mit der Versicherungsanstalt für Eisenbahnen und Bergbau, entsprechend der Fälligkeit der Pflegegeldzahlungen zeitgerecht vorzufinanzieren und bereits die Auszahlung der am 1. Jänner 2012 fälligen Pflegegeldzahlungen zu gewährleisten. Diese Vorfinanzierung wird jeweils mit dem zum ersten Tag jeden Monats fälligen Anteil am Beitragsaufkommen gegenverrechnet. (BGBl. I Nr. 111/2010, 8. Hauptstück, Art. 100 Z 10, ab 1.1.2012)

(3d) Die ÖBB‑Holding AG oder deren Rechtsnachfolger haben für den von ihnen an die Versicherungsanstalt für Eisenbahnen und Bergbau zu leistenden Aufwandsersatz keinen Anspruch gegenüber dem Bund. (BGBl. I Nr. 111/2010, 8. Hauptstück, Art. 100 Z 10, ab 1.1.2012)
(4) Der Bund hat den Trägern der gesetzlichen Pensions‑ und Unfallversicherung und der Versicherungsanstalt für Eisenbahnen und Bergbau den nach Abs. 1 bis 3 gebührenden Kostenersatz monatlich im erfor​derli​chen Ausmaß unter Bedachtnahme auf seine Kassenlage zu be​vor​schussen. (BGBl. Nr. 457/1993, Art. I Z 4, ab 1.7.1993; BGBl. I Nr. 138/2003, Art. 5 Z 2, ab 6.10.2004; BGBl. I Nr. 111/2010, 8. Hauptstück, Art. 100 Z 11, ab 1.1.2012)

6. Abschnitt
Verfahren

Allgemeine Bestimmungen (§ 24)
§ 24. Auf das Verfahren finden, soweit dieses Bundesgesetz nichts anderes bestimmt, vor den Sozial​versicherungsträgern die Be​stimmungen der §§ 354, 357 bis 361, 363 bis 367 und 412 ASVG und vor den übrigen Ent​scheidungsträgern die Vorschriften des AVG mit Aus​nahme der §§ 45 Abs. 3 und 68 Abs. 2 AVG Anwen​dung. 

(BGBl. I Nr. 111/1998, Z 15, ab 1.1.1999)
Antragstellung (§ 25)
§ 25. (1) Die Leistungen nach diesem Bundesgesetz sind, aus​genommen bei Einleitung eines amtswegigen Verfahrens zur Feststel​lung der Anspruchsvoraussetzun​gen gemäß §§ 4 und 4a durch einen Unfallversicherungs​träger oder im Falle der Einleitung eines amts​wegigen Verfah​rens gemäß § 9 Abs. 1 zweiter Satz, durch An​trag beim zuständigen Entscheidungsträger geltend zu machen. Wird der Antrag bei einer anderen Behörde, einem ande​ren Sozial​versiche​rungsträger, einem Ge​richt oder einem Gemeindeamt einge​bracht, so ist der Antrag un​verzüglich an den zuständigen Entschei​dungs​träger wei​terzuleiten und gilt als ursprünglich rich​tig ein​ge​bracht. (BGBl. Nr. 201/1996, Art. 21 Z 9, ab 1.5.1996; BGBl. I Nr. 111/1998, Z 16, ab 1.1.1999)

(2) Antragsberechtigt gemäß Abs. 1 sind der An​spruchswerber selbst, sein gesetzlicher Vertreter oder sein Sachwalter, wenn er mit der Besorgung dieser An​gelegenheit betraut worden ist. Überdies kann ein An​trag auf Zuerkennung oder Erhöhung des Pflegegeldes auch durch Familienmitglieder oder Haushaltsangehörige ohne Nach​weis der Bevollmächtigung gestellt werden, wenn kein Zweifel über Bestand und Umfang der Vertre​tungsbefugnis besteht. (BGBl. I Nr. 111/1998, Z 17, ab 1.1.1999)

(3) Bei Vorliegen der Voraussetzungen für den An​spruchsüber​gang gemäß § 13 ist auch der Kostenträger antragsbe​rechtigt; die An​tragstellung begründet keine Parteistellung des Kos​tenträgers, die über den Ersatz​anspruch gemäß § 13 hinausgeht. Die Antragstellung gilt als Verständigung gemäß § 13 Abs. 2. (BGBl. I Nr. 111/1998, Z 17, ab 1.1.1999)

(4) Anträge auf Zuerkennung oder Erhöhung des Pflegegeldes sind ohne Durchführung eines Ermittlungs​verfahrens zurückzuwei​sen, wenn seit Rechtskraft der letzten Entscheidung noch kein Jahr verstri​chen ist und keine wesentliche Änderung der Anspruchsvor​ausset​zun​gen glaubhaft bescheinigt ist. (BGBl. Nr. 131/1995, Art. I Z 8, ab 1.7.1995; BGBl. I Nr. 111/1998, Z 17, ab 1.1.1999)
Begutachtung (§ 25a)
§ 25a. (1) Auf Wunsch des Pflegebedürftigen, seines gesetzli​chen Vertreters oder Sachwalters ist bei der Untersuchung die Anwe​senheit und Anhörung einer Person seines Vertrauens zu ermögli​chen. Hieraus entstehende Kosten werden nicht ersetzt. (BGBl. I Nr. 111/1998, Z 18, ab 1.1.1999)

(2) Bei der Begutachtung von pflegebedürftigen Personen in stationären Einrichtungen sind zur Beur​teilung der konkreten Pflege​situation auch Informatio​nen des Pflegepersonals einzuholen und die Pflegedoku​mentation zu berücksichtigen. (BGBl. I Nr. 111/1998, Z 18, ab 1.1.1999)

(3) Bei pflegebedürftigen Personen, die durch am​bulante Dienste betreut werden, sind bei der Begutach​tung zur Verfügung gestellte Pflegedokumentationen zu berücksichtigen. (BGBl. I Nr. 111/1998, Z 18, ab 1.1.1999)

(4) Bei pflegebedürftigen Personen, die im Rahmen eines Betreuungsverhältnisses im Sinne des HBeG oder gemäß § 159 GewO 1994 betreut werden, sind bei der Begutachtung Informatio​nen der Betreuungskräfte zur Beurteilung der konkreten Pflegesitua​tion einzuholen und zur Verfügung gestellte Betreuungsdokumenta​tionen und Haushaltsbücher zu berücksichtigen. Die Betreuungs​kräfte sind dabei zur Auskunft verpflichtet; hieraus entstehende Kosten werden nicht ersetzt. (BGBl. I Nr. 34/2007, Z 3, ab 1.7.2007)
Mitwirkungspflicht (§ 26)
§ 26. (1) Die Leistung des Pflegegeldes kann ab​gelehnt, gemin​dert oder entzogen werden, wenn und so​lange der Anspruchs​berech​tigte oder Anspruchswerber ohne triftigen Grund


1.
einer schriftlichen Aufforderung zum Erschei​nen zu einer ärztlichen Untersuchung nicht entspricht oder


2.
eine für die Entscheidungsfindung unerlässliche ärztliche Un​tersuchung verweigert oder 


3.
sich weigert, die zur Durchführung des Verfah​rens unerläss​li​chen Angaben zu machen.

(2) Voraussetzung für eine bescheidmäßige Verfü​gung nach Abs. 1 ist jedoch, dass der Anspruchsberech​tigte oder Anspruchswer​ber auf die Folgen seines Ver​haltens nachweislich aufmerksam ge​macht worden ist. Eine Nachzahlung für die Zeit der Ablehnung, Min​derung oder Entziehung des Pflegegeldes hat zu unterbleiben. 
Bescheide (§§ 27 u. 28)
§ 27. (1) Bescheide nach diesem Bundesgesetz sind schriftlich zu erlassen. 

(2) Bescheide haben auf die Möglichkeit, eine Klage beim zu​ständigen Gerichtshof erster Instanz als Arbeits‑ und Sozialgericht bzw. beim Arbeits‑ und So​zialgericht Wien einzubringen, auf die dabei einzuhaltende Frist, die Form der Einbringung und auf das Er​fordernis des hinreichend bestimmten Klagebegehrens gemäß § 82 des Arbeits- und Sozialgerichtsgesetzes (ASGG), BGBl. Nr. 104/1985, hinzuwei​sen.

(3) Im Falle der Neubemessung des Pflegegeldes als Folge von Änderungen dieses Bundesgesetzes oder der Anpassung des Pflege​geldes besteht keine Ver​pflichtung zur Erlassung eines Bescheides.

(4) Im Verfahren gemäß §§ 13, 14 und 18 Abs. 2 haben die Ent​scheidungsträger gegenüber den Trägern der Sozialhilfe oder den Empfängern des Kostenersatzes keinen Bescheid zu erlassen. (BGBl. I Nr. 111/1998, Z 19, ab 1.1.1999)

(5) Ergibt sich nachträglich, dass eine Geldlei​stung bescheid​mäßig infolge eines wesentlichen Irrtums über den Sachverhalt oder eines offenkundigen Verse​hens zu Unrecht abgelehnt, entzogen, ein​gestellt, zu niedrig bemessen oder zum Ruhen gebracht wurde, so ist mit Wirkung vom Tage der Auswirkung des Irrtums oder Versehens der gesetzliche Zustand herzustellen. (BGBl. I Nr. 111/1998, Z 19, ab 1.1.1999)

§ 28. (1) Bescheide über Anträge auf Zuerkennung des Pflege​geldes sind binnen sechs Monaten nach dem Einlangen des Antrages zu erlassen. Zeiten, während derer das Verfahren gemäß § 38 zweiter Satz AVG ausge​setzt ist, sind in diese Frist nicht einzurechnen.

(2) Hat der Entscheidungsträger einen Bescheid zu erlassen, kann er dies aber innerhalb der Frist nach Abs. 1 nicht, weil der Sach​verhalt noch nicht genügend geklärt ist, so hat er, wenn seine Leis​tungspflicht dem Grunde nach feststeht, die Leistung zu bevor​schus​sen; § 8 Abs. 2 und 3 sind anzuwenden.


Information und Kontrolle § 29. entfallen. (BGBl. I Nr. 69/2001, Z 14, ab 1.7.2001)
Ersatz von Reisekosten (§ 30)
§ 30. Reisekosten, die dem Anspruchsberechtigten oder An​spruchswerber für sich und eine notwendige Be​gleitperson auf Grund einer schriftlichen Aufforderung zum Erscheinen zu einer ärztlichen Untersuchung zur Durchführung dieses Bundesgesetzes entstehen, sind nach den beim jeweiligen Entscheidungsträger in Voll​ziehung der im § 3 genannten Normen anzuwendenden Be​stimmungen zu ersetzen; sub​sidiär gilt § 37 PG 1965.
Sachverständige (§ 31)
§ 31. Bezüglich der Bestellung, Enthebung und Ho​norierung der freien ärztlichen Sachverständigen gel​ten die beim jeweiligen Ent​scheidungsträger in Voll​ziehung der im § 3 genannten Normen anzu​wendenden Be​stimmungen.
Ermittlung und Verarbeitung von Daten (§ 32)
§ 32. Die Entscheidungsträger und Gerichte sind ermächtigt, die auf Grund der im § 3 genannten Normen verarbeiteten Daten von An​spruchsberechtigten oder An​spruchswerbern nach diesem Bun​desge​setz betreffend Ge​neralien, Versicherungsnummer, Art und Einschät​zung der Gesundheitsschädigung, das sind Daten aus ärztli​chen Be​funden und Sachverständigengutachten, sowie Art und Höhe von pfle​gebezogenen Geldleistungen zur Fest​stellung der Gebühr​lichkeit und Höhe des Pflegegeldes zu ermitteln und zu verarbeiten.

(BGBl. Nr. 201/1996, Art. 21 Z 10, ab 1.5.1996)
Mitwirkung (§ 33)
§ 33. (1) Die Entscheidungsträger und die übrigen Träger der Sozialversicherung, die Bezirksverwaltungs​behörden und Ämter der Landesregierungen sind ver​pflichtet, auf Verlangen einander sowie den Gerichten die zur Feststellung der Gebührlichkeit und Höhe des Pflegegeldes erforderlichen Daten im Sinne des Daten​schutzgesetzes betreffend Generalien der Anspruchsbe​rechtigten oder Anspruchs​werber, Versicherungsnummer, Zugehörigkeit zum anspruchsberech​tigten Personenkreis (§ 3), Art und Einschätzung der Gesundheits​schä​digung, das sind Daten aus ärztlichen Befunden und Sachver​ständi​gengutachten, sowie Art und Höhe von pflegebezo​genen Geldleistun​gen zu übermitteln.

(2) Die Entscheidungsträger (§ 22) sind ver​pflichtet, dem Haupt​verband der österreichischen So​zialversi​cherungsträger auf Verlangen folgende Daten im Sinne des Datenschutzgesetzes zur automa​tionsun​ter​stützten Besorgung der Sta​tistik der Pfle​gevor​sorge im Ein​zelfall zu übermitteln:


1.
Versicherungsnummer der Bezieher von Pflege​geld und Ordnungsbegriff des Entscheidungsträ​gers


2.
Geschlecht der Bezieher von Pflegegeld


3.
Postleitzahl und Bundesland des Wohnsitzes der Pflegegeld​bezieher


4.
Art der Grundleistung, zu der das Pflegegeld ge​währt wird


5.
Stufe des Pflegegeldes


6.
Art der Behinderung


7.
Art und Höhe der anrechenbaren Geldleistung gemäß § 7


8.
Ruhen des Pflegegeldes und Ruhensgrund gemäß § 12


9.
Übergang, Übergangsgrund und Höhe der überge​henden Leistung gemäß § 13


10.
Höhe des Betrages, mit dem das Pflegegeld ge​mäß § 20 durch Sachleistungen ersetzt wurde


11.
Höhe und Grund der Ausgleichszahlungen gemäß § 44


12.
Höhe der Leistungen bei Auslandsaufenthalt ge​mäß § 46 bzw. § 500 ASVG und Aufenthaltsstaat


13.
Auszahlungsbetrag der Pflegegelder


14.
Datum und Art der Anträge


15.
Datum und Art der Erledigungen

16.
Betreuungs- und Hilfsmaßnahmen sowie das Gesamtausmaß des festgestellten Pflegebedarfes (BGBl. I Nr. 111/2010, 8. Hauptstück, Art. 100 Z 12, ab 1.7.2012)

17.
Höhe des Betrages, der gemäß § 18 Abs. 2 an den Empfänger des Kostenersatzes ausbezahlt wird. (BGBl. I Nr. 111/2010, 8. Hauptstück, Art. 100 Z 12, ab 1.7.2012)
(BGBl. Nr. 131/1995, Art. I Z 8a, ab 1.7.1995)

(3) Die Gemeinden, die Abgabenbehörden des Bun​des, die öffentlichen und privaten Krankenanstalten, die Krankenfürsorgean​stalten und die gesetzlichen beruflichen Vertretungen der Rechtsan​wälte sind verpflichtet, auf begründetes Ersuchen der Entscheidungs​träger oder der Gerichte im Ermittlungsverfahren zur Durchführung dieses Bundesgesetzes mitzuwirken, wenn dies im Inter​esse der Ein​fachheit, Zweckmäßigkeit und Kostenerspar​nis gelegen ist. Die Mit​wirkungspflicht umfasst auch die Übermittlung von Daten im Sinne des Abs. 1. (BGBl. I Nr. 69/2001, Z 15, ab 1.7.2001)

(4) Sind in Angelegenheiten nach diesem Bundesge​setz die im § 22 Abs. 1 Z 3, 4, 6, 7 und 8 genannten Ent​scheidungsträger zustän​dig, so obliegen die Mit​wirkung an der Berechnung und Zahlbarstel​lung des Pflegegeldes sowie die Mitwirkung an der Durchführung von Verfahren nach diesem Bundesgesetz der Bundes​rechenzentrum GmbH. (BGBl. I Nr. 111/1998, Z 20, ab 1.1.1999)

6a. Abschnitt
Qualitätssicherung

Qualitätssicherung (§ 33a)
§ 33a. Die Entscheidungsträger (§ 22) können Maßnahmen zur Qualitätssicherung durchführen. Insbesondere können sie in Form von Hausbesuchen überprüfen, ob eine den Bedürfnissen der pflege​bedürftigen Person entsprechende Pflege gegeben ist, und erforderli​chenfalls durch Information und Beratung zu deren Verbesserung beitragen. Da​bei sollen nach Möglichkeit auch die an der konkreten Pflegesituation beteiligten Personen einbezogen werden.

(BGBl. I Nr. 69/2001, Z 16, ab 1.7.2001)
Information und Kontrolle (§ 33b)
§ 33b. (1) Die Entscheidungsträger haben den Anspruchsbe​rechtigten, seinen gesetzlichen oder bevollmächtigten Vertreter bzw. den Sachwalter über den Zweck des Pflegegeldes (§ 1) zu informie​ren.

(2) Die Entscheidungsträger sind berechtigt, die zweckgemäße Verwendung des Pflegegeldes zu kontrollieren; die im Abs. 1 ge​nann​ten Personen haben die dazu erforderlichen Auskünfte zu ertei​len. Wenn Hinweise auf eine drohende Unterversorgung vorliegen, ist auch der Zutritt zu den Wohnräumen des Pflegebedürftigen zu gewähren.

(3) Wenn die im Abs. 1 genannten Personen ihren Verpflich​tungen gemäß Abs. 2 nicht oder nicht ausreichend nach​kommen, kann das Pflegegeld für die Dauer der Weigerung gemin​dert, entzo​gen oder durch Sachleistungen ersetzt werden (§ 20).

(BGBl. I Nr. 69/2001, Z 16, ab 1.7.2001)
Förderung von Projekten der Pflegevorsorge (§ 33c)
§ 33c. (1) Der Bundesminister für Arbeit, Soziales und Konsu​mentenschutz kann Projekte gemeinnütziger Or​ganisationen der freien Wohlfahrtspflege auf Ansuchen fördern, wenn diese Belange der Pfle​gevorsorge beinhalten und von überregi​onaler Bedeutung sind. Solche Projekte sind insbesondere:


1.
Maßnahmen zur Qualitätssicherung;


2.
Öffentlichkeitsarbeit zur Bewusstseinsbildung für Probleme pflegebedürftiger Menschen;


3.
Herausgabe fachspezifischer Informationen.

(2) Auf die Gewährung von Förderungen gemäß Abs. 1 besteht kein Rechtsanspruch. Sie erfolgen in Form von Zuschüssen im Rah​men der jeweils im Bundesfinanzgesetz für diesen Zweck verfügba​ren Mittel.

(3) Vor der Gewährung eines Zuschusses hat sich der Förde​rungswerber dem Bund gegenüber zu verpflichten, über die wid​mungsgemäße Verwendung Bericht zu erstatten, Rechnung zu legen und zum Zweck der Überprüfung der widmungsgemäßen Verwen​dung des Zuschusses Organen des Bundes die erforderlichen Aus​künfte zu erteilen sowie Einsicht in die Bücher und Belege und Be​sichtigungen an Ort und Stelle zu gestatten. Ferner hat sich der För​derungswerber zu verpflichten, bei widmungswidriger Verwendung von Zuschüssen oder Nichteinhaltung der erwähnten Verpflichtungen die Zuschüsse an den Bund zurückzuzahlen, wobei der zurückzu​zahlende Betrag für die Zeit von der Auszahlung bis zur Rückzah​lung mit einem Zinsfuß zu verzinsen ist, der 3 v.H. über dem Basis​zinssatz (Art. I § 1 des 1. Euro-Justiz-Begleitgesetzes, BGBl. I Nr. 125/1998) liegt.

(BGBl. I Nr. 69/2001, Z 16, ab 1.7.2001)

7. Abschnitt
Übertragener Wirkungsbereich (§ 34)
(BGBl. I Nr. 147/2009, Art. 11 Z 1, ab 1.1.2010)

§ 34. (1) Die Sozialversicherungsträger gemäß § 22 Abs. 1 Z 1 und 2 haben die Aufgaben nach diesem Bundesgesetz im übertragenen Wirkungsbereich nach den Weisungen des Bundesministers für Arbeit, Soziales und Konsumentenschutz zu vollziehen.

(2) Der Entscheidungsträger gemäß § 22 Abs. 1 Z 7a hat die Aufgaben nach diesem Bundesgesetz im übertragenen Wirkungsbereich nach den Weisungen des Bundesministers für Finanzen zu vollziehen.

(BGBl. I Nr. 147/2009, Art. 11 Z 1, ab 1.1.2010)

8. Abschnitt
Verweisungen (§§ 35 bis 36)
§ 35. Soweit in diesem Bundesgesetz auf Bestim​mungen ande​rer Bundesgesetze verwiesen wird, sind diese in ihrer jeweils gelten​den Fassung anzuwenden.

§ 36. Soweit in anderen Gesetzen auf bisherige pflegebezogene Geldleistungen, die durch dieses Bun​desgesetz geändert oder aufge​hoben werden, verwiesen wird, gelten diese Verweisungen als Ver​weisungen auf das Pflegegeld nach diesem Bundesgesetz.
Inkrafttreten von Verordnungen (§ 37)
§ 37. Verordnungen auf Grund dieses Bundesgeset​zes können bereits ab dem auf seine Kundmachung fol​genden Tag erlassen wer​den; sie dürfen frühestens mit 1. Juli 1993 in Kraft gesetzt werden.

9. Abschnitt
Übergangsrecht (§§ 38 bis 48)
§ 38. (1) Personen, denen zum 30. Juni 1993 ein Hilflosenzu​schuss, eine Hilflosenzulage oder ein Pfle​gegeld nach den im § 3 an​geführten Normen rechtskräf​tig zuerkannt ist ("bisherige pflegebezo​gene Lei​stung") und die zum anspruchsberechtigten Personen​kreis gemäß § 3 zählen, ist von Amts wegen mit Wirkung vom 1. Juli 1993 nach den Vorschriften dieses Bundes​gesetzes ein Pflegegeld in Höhe der Stufe 2 zu gewäh​ren. Diesen Personen gilt ein Pflegegeld in Höhe der Stufe 2 als rechtskräftig zuerkannt. Werden bis 30. Juni 1994 An​träge auf Erhöhung dieses Pflegegeldes eingebracht, ist § 25 Abs. 2 nicht anzuwenden.

(2) Bei Zusammentreffen mehrerer Ansprüche auf Pflegegeld gemäß Abs. 1 gelten die Bestimmungen des § 6. Bei Zusammentref​fen von mehreren Ansprüchen auf pflegebezogene Leistungen, für deren Auszahlung bisher nur ein Entscheidungsträger zuständig war, obliegt diesem auch die Gewährung des Pflegegeldes. 

§ 39. (1) Die bisherigen pflegebezogenen Geldlei​stungen gel​ten mit 30. Juni 1993 als rechtskräftig eingestellt.

(2) Wenn solche Geldleistungen noch für Zeiträume nach dem 30. Juni 1993 ausbezahlt werden, sind diese auf das Pflegegeld anzu​rechnen. 

§ 40. (1) Bringen Bezieher bisheriger pflegebezo​gener Leistun​gen bis 31. Dezember 1993 einen Antrag auf Erhöhung des Pflegegel​des ein, kann das höhere Pflegegeld ab Vorliegen der Vor​aussetzungen ‑ frühe​stens ab 1. Juli 1993 ‑ geleistet werden. 

(2) Die Entscheidung in Verfahren nach Abs. 1 hat ohne neuer​liche ärztliche Untersuchung zu erfolgen, wenn durch die aktenkundi​gen Tatsachen und die in frü​heren Verfahren eingeholten Gutachten der Sachverhalt ausreichend geklärt ist. 

§ 41. Für den Ersatz zu Unrecht bezogener bishe​riger pflegebe​zogener Geldleistungen, die sich auf Zeiträume vor dem 1. Juli 1993 beziehen, gelten die jeweiligen Bestimmungen der im § 3 genannten Normen in der bis zum 30. Juni 1993 geltenden Fassung.

§ 42. § 13 Abs. 2 ist nicht anwendbar, wenn zum 30. Juni 1993 der Anspruch auf die bisherige pflegebe​zogene Leistung auf einen Kostenträger übergegangen ist; in diesen Fällen bezieht sich dieser An​spruchs​übergang ab 1. Juli 1993 auf das Pflegegeld.

§ 43. (1) Die am 1. Juli 1993 noch nicht rechts​kräftig abge​schlossenen Verfahren betreffend bisherige pflegebezogene Leistun​gen sind nach den bisherigen Verfahrensvorschriften zu Ende zu füh​ren, wenn das Da​tum der ersten erstinstanzlichen Entscheidung einer Verwaltungsbehörde vor dem 1. Juli 1993 liegt. Wird die erste derar​tige Entscheidung nach dem 30. Juni 1993 gefällt, gelten die Verfah​rensvorschriften dieses Bundesgesetzes. 

(2) Allen am 1. Juli 1993 noch nicht rechtskräf​tig abgeschlos​se​nen Verfahren sind für die Zeit bis zum 30. Juni 1993 die bis zu die​sem Zeitpunkt jeweils für die Beurteilung des Anspruches gelten​den Bestim​mungen der im § 3 genannten Normen zugrunde zu legen; § 38 Abs. 1 erster Satz und Abs. 2 gelten sinngemäß. Dies gilt auch für ge​richtliche Verfahren. (BGBl. Nr. 131/1995, Art. I Z 9, ab 1.7.1995)

§ 44. (1) Ab 1. Juli 1993 ist ein Ausgleich zu leisten, wenn 


1.
das Pflegegeld gemäß § 38 oder § 40 betrags​mäßig geringer ist als die bisherige pflegebe​zogene Geldleistung (ein​schließlich allfälli​ger Sonderzahlungsanteile),


2.
sich auf Grund der Anrechnung gemäß § 7 ein Betrag ergibt, der unter dem Betrag der bishe​rigen pflegebezogenen Leis​tungen liegt oder


3.
auf Grund der Anrechnung gemäß § 7 kein Pfle​gegeld ausge​zahlt wird.

Der Ausgleich nach Z 1 und 2 ist in Höhe des Unter​schiedsbetrages zwischen dem gebührenden Pflegegeld und den bisherigen pflegebe​zo​genen Geldleistungen und der Ausgleich nach Z 3 in Höhe jener Leistung zu er​bringen, die auf Grund des Inkrafttretens dieses Bun​desgesetzes mit 1. Juli 1993 entfallen ist. 

(2) Auf die gemäß Abs. 1 gewährten Ausgleiche sind Erhöhun​gen des Pflegegeldes auf Grund einer Ein​ordnung in eine höhere Stufe  entsprechend anzurech​nen. Gleiches gilt für die gemäß Abs. 1 Z 3 gewährten Ausgleiche bei Erhöhungen der gemäß § 7 anrechen​baren pflegebezogenen Leistungen, die sich auf Grund einer höheren Einrei​hung ergeben. Ausgleiche gebühren nicht, wenn die Höhe des Ausglei​ches 1,50 Euro monatlich nicht er​reicht. (BGBl. Nr. 457/1993, Art. I Z 6, ab 1.7.1993; BGBl. I Nr. 69/2001, Z 17, ab 1.1.2002)

(3) Tritt eine Änderung in der Sachlage ein, die nach den bis zum 30. Juni 1993 geltenden gesetzlichen Regelungen die Minderung oder Entziehung jener pflege​bezogenen Leistung, an deren Stelle der Ausgleich ge​währt wird, zur Folge hätte, ist der Ausgleich ent​spre​chend zu mindern oder zu entziehen. 

(4) Soweit in den Abs. 1 bis 3 nichts anderes be​stimmt ist, sind auf Ausgleiche die für das Pflegegeld geltenden Regelungen sinnge​mäß anzuwenden. 

(5) Die Ausgleiche gemäß Abs. 1 sind mit Wirkung vom 1. Jänner 2005 von Amts wegen um 2% zu erhöhen und gemäß § 18 Abs. 4 auf Beträge von vollen 10 Cent zu runden. Der Verviel​fachung sind die für das Jahr 2004 gebührenden Beträge zugrunde zu legen. (BGBl. I Nr. 136/2004, Art. 19 Z 2, ab 1.1.2005)

(6) Die Ausgleiche gemäß Abs. 1 sind mit Wirkung vom 1. Jänner 2009 von Amts wegen wie folgt zu erhöhen und gemäß § 18 Abs. 4 auf Beträge von vollen 10 Cent zu runden:


1.
bei einem Anspruch auf ein Pflegegeld der Stufen 1 oder 2 um 4%,


2.
bei einem Anspruch auf ein Pflegegeld der Stufen 3 bis 5 um 5% und


3.
bei einem Anspruch auf ein Pflegegeld der Stufen 6 oder 7 um 6%.

Der Vervielfachung sind die für das Jahr 2008 gebührenden Beträge zugrunde zu legen. (BGBl. I Nr. 128/2008, Z 6, ab 1.1.2009)

§ 45. Zum Zwecke der Anrechnung gemäß § 7 dürfen die Da​ten von Anspruchsberechtigten nach den Versor​gungsgesetzen von den Bundesämtern für Soziales und Behindertenwesen bzw. Ämtern der Landesregierungen an die Entscheidungsträger nach diesem Bun​desge​setz über​mittelt werden. Diejenigen Daten, die von den Ent​schei​dungsträgern nicht zur Feststellung der Anrech​nung nach § 7 benötigt werden, sind nach Durchführung des Abgleichs zu löschen. 

§ 46. (1) Personen, denen zum 30. Juni 1993 eine bisherige pflegebezogene Leistung rechtskräftig zuer​kannt ist und die am 1. Juli 1993 ihren gewöhnlichen Aufenthalt im Ausland haben, sind diese Leistungen für die Dauer dieses Aufenthaltes im bisherigen Ausmaß weiterhin zu erbringen; diese Leistungen gelten als rechts​kräftig zuer​kannt. Die Beträge sind mit Wirkung vom 1. Jänner 2002 und in weite​rer Folge mit Wirkung vom 1. Jänner jeden Jahres mit dem Anpas​sungsfaktor des § 108f ASVG zu vervielfachen und ge​mäß § 18 Abs. 4 auf Beträge von vollen 10 Cent zu runden. Der Ver​viel​fachung sind die für das jeweils vorangegangene Jahr ermittel​ten und gerun​deten Beträge zugrunde zu legen. Im übri​gen gelten die jeweiligen Bestimmungen der im § 3 ge​nannten Normen in der bis zum 30. Juni 1993 gel​tenden Fassung. (BGBl. I Nr. 69/2001, Z 18, ab 1.1.2002)

(2) Allen am 1. Juli 1993 noch nicht rechtskräf​tig abgeschlos​se​nen Verfahren auf bisherige pflegebe​zogene Leistungen jener Per​sonen, die am 1. Juli 1993 ihren gewöhnlichen Aufenthalt im Aus​land haben, sind für die Zeit bis zum 30. Juni 1993 die bis zu diesem Zeit​punkt jeweils geltenden Bestimmungen der im § 3 genannten Normen zugrunde zu legen. Wird festgestellt, dass zum 30. Juni 1993 eine bis​herige pflegebezogene Leistung gebührt, gilt Abs. 1 sinnge​mäß.

(3) Für einen Zeitraum, in dem Ansprüche auf eine Leistung gemäß Abs. 1 und ein Pflegegeld nach diesem Bundesgesetz beste​hen, gebührt nur die höhere Leistung. (BGBl. I Nr. 138/2002, Z 4, ab 14.8.2002)

§ 47. (1) § 5 in der Fassung des Bundesgesetzes BGBl. Nr. 201/1996 ist nicht anzuwenden, wenn die An​tragstellung oder die Einleitung des amtswegigen Ver​fahrens vor dem 1. Mai 1996 erfolgt ist und das Ver​fahren noch nicht rechtskräftig abgeschlossen ist. Dies gilt auch für gerichtliche Verfahren. Personen, denen vor dem 1. Mai 1996 ein Pflegegeld in Höhe der Stufe 1 bereits rechtskräftig zuer​kannt wurde, ist dieses weiterhin im Betrag von monatlich 203,10 Euro zu er​bringen. (BGBl. Nr. 201/1996, Art. 21 Z 11, ab 1.5.1996; BGBl. I Nr. 69/2001, Z 19, ab 1.1.2002; BGBl. I Nr. 136/2004, Art. 19 Z 3, ab 1.1.2005; BGBl. I Nr. 128/2008, Z 7, ab 1.1.2009)

(2) § 9 Abs. 1 erster Satz und Abs. 3 Z 2 in der Fassung des Bundesgesetzes BGBl. Nr. 201/1996 sind nicht anzuwenden, wenn die Antragstellung oder die Einleitung des amtswegigen Verfahrens vor dem 1. Mai 1996 erfolgt ist und das Verfahren noch nicht rechts​kräf​tig abgeschlossen ist. Dies gilt auch für gericht​liche Verfahren. (BGBl. Nr. 201/1996, Art. 21 Z 11, ab 1.5.1996)

(3) § 12 Abs. 6 und § 13 Abs. 1 in der Fassung des Bundesge​setzes BGBl. Nr. 201/1996 sind nicht anzu​wenden, wenn die Renten​umwandlung, die Unterbringung in einer Anstalt für geistig abnorme Rechtsbrecher oder der Anspruchsübergang bereits vor dem 1. Mai 1996 erfolgt sind. (BGBl. Nr. 201/1996, Art. 21 Z 11, ab 1.5.1996)

(4) Ist in den in Vollziehung der im § 3 genann​ten Normen eine Vorschusszahlung zur Pension (Rente) gesetzlich angeordnet, so ist Personen, die im Dezem​ber 1996 ein Pflegegeld beziehen und bei denen der Leistungsanspruch am 31. Dezember 1996 aufrecht ist, auch ein Vorschuss an Pflegegeld zu leisten. Dieser Vorschuss ge​bührt an​stelle des verhältnismäßigen Teiles des Pflegegeldes gemäß § 9 Abs. 1 letzter Satz in der Fassung des Bundesgesetzes BGBl. Nr. 201/1996 für den Kalendermonat, in dem der Anspruch auf Pflege​geld er​lischt. Die Vorschusszahlung ist in der Höhe des für Dezember 1996 ausge​zahlten Pflegegeldes spätestens am 1. Jänner 1997 flüssig zu machen. Alle auf das Pflege​geld anzuwendenden Bestimmungen gelten auch für die Vorschusszahlung. (BGBl. Nr. 201/1996, Art. 21 Z 11, ab 1.5.1996)

(5) § 22 Abs. 1 Z 4 in der Fassung des Bundesgesetzes BGBl. I Nr. 128/2008 ist nicht anzuwenden, wenn die Antragstellung oder die Einleitung des amtswegigen Verfahrens vor dem 1. Jänner 2009 er​folgt ist und das Verfahren noch nicht rechtskräftig abgeschlossen ist. Das Verfahren ist von jenem Entscheidungsträger zu Ende zu führen, der bis zum 31. Dezember 2008 zuständig war. (BGBl. I Nr. 128/2008, Z 8, ab 1.1.2009)

§ 47a. Bezüglich der Umrechnung auf Euro-Beträge für vor dem 1. Jänner 2002 gebührende Geldleistungen gelten die beim jeweiligen Entscheidungsträger in Vollziehung der im § 3 genannten Normen an​zuwendenden Bestimmungen.

(BGBl. I Nr. 69/2001, Z 20, ab 1.1.2002)

§ 48. (1) Allen am 1. Jänner 1999 noch nicht be​scheidmäßig abge​schlossenen Verfahren sind für die Zeit bis zum 31. Dezember 1998 die bis zu diesem Zeit​punkt für die Beurteilung des Anspruches gel​tenden Be​stimmungen des § 4 und der Einstufungsverordnung zum Bundespflegegeldgesetz, BGBl. Nr. 314/1993, zugrunde zu legen. Dies gilt sinngemäß auch für gerichtliche Verfahren.

(2) Personen, denen zum 31. Dezember 1998 ein Pflegegeld in Höhe der Stufe 3 rechtskräftig zuerkannt ist, ist von Amts wegen mit Wirkung vom 1. Jänner 1999 ein Pflegegeld in Höhe der Stufe 4 zu gewähren, sofern die dafür erforderlichen Anspruchsvoraussetzungen ge​mäß § 4 Abs. 2 in der Fassung des Bundesgesetzes BGBl. I Nr. 111/1998 erfüllt sind.

(3) Die Entscheidung in Verfahren nach Abs. 2 hat ohne neuerli​che ärzt​li​che Untersuchung zu erfolgen, wenn durch die aktenkundi​gen Tatsachen und die in frü​heren Verfahren eingeholten Gutachten der Sachverhalt aus​reichend geklärt ist.

(4) Eine Minderung eines rechtskräftig zuerkann​ten Pflegegel​des wegen der gesetzlichen Änderung der Anspruchsvoraussetzungen gemäß § 4 Abs. 2 oder wegen des Außerkrafttretens der §§ 7 und 8 der Einstufungs​verordnung ist nur dann zulässig, wenn auch eine we​sentli​che Veränderung im Ausmaß des Pflegebedarfes eingetreten ist. Dies gilt sinngemäß auch für Fälle, in denen die An​tragstellung oder die Einleitung des amtswegigen Verfahrens vor dem 1. Jänner 1999 erfolgt ist und das Verfahren noch nicht rechtskräftig abge​schlossen ist. Diese Be​stimmungen sind auch im ge​richtlichen Verfahren anzu​wenden.

(5) In den Fällen des § 9 Abs. 1 zweiter Satz ist eine niedrigere Einstufung gegenüber der Einstufung nach dem jeweiligen Landes​pfle​gegeldgesetz wegen der gesetzlichen Änderung der Anspruchs​voraus​setzungen ge​mäß § 4 Abs. 2 oder wegen des Außerkrafttretens der §§ 7 und 8 der Einstufungsverordnung nur dann zuläs​sig, wenn auch eine wesentliche Veränderung im Ausmaß des Pflegebedarfes einge​treten ist. Dies gilt sinnge​mäß auch für Fälle, in denen die An​trag​stellung oder die Einleitung des amtswegigen Verfahrens vor dem 1. Jän​ner 1999 erfolgt ist und das Verfahren noch nicht rechts​kräftig abge​schlossen ist. Diese Be​stimmungen sind auch im gericht​lichen Verfahren anzuwenden.

(BGBl. I Nr. 111/1998, Z 21, ab 1.1.1999)
Übergangsbestimmungen zur Novelle BGBl. I Nr. 128/2008 (§ 48a)
§ 48a. (1) Bringen Bezieher eines Pflegegeldes nach diesem Bundesgesetz bis 30. April 2009 einen Antrag auf Erhöhung des Pflegegeldes ein und liegen die Voraussetzungen des § 4 Abs. 3 oder 5 in der Fassung des Bundesgesetzes BGBl. I Nr. 128/2008 vor, ist das höhere Pflegegeld ab 1. Jänner 2009 unter der Annahme, dass die Voraussetzungen des § 4 Abs. 3 oder 5 in der Fassung des Bundesge​setzes BGBl. I Nr. 128/2008 auch schon zu diesem Zeitpunkt vorge​legen haben, ohne weitere Prüfung zu leisten.

(2) Die Entscheidung in Verfahren nach Abs. 1 hat ohne neuer​liche ärztliche Untersuchung zu erfolgen, wenn durch die aktenkun​digen Tatsachen und die in früheren Verfahren eingeholten Gutach​ten der Sachverhalt ausreichend geklärt ist.

(3) Allen am 1. Jänner 2009 noch nicht rechtskräftig abgeschlos​senen Verfahren auf Zuerkennung oder Erhöhung des Pflegegeldes sind für die Zeit bis zum 31. Dezember 2008 die bis zu diesem Zeitpunkt jeweils für die Beurteilung des Anspruches gelten​den Bestimmungen dieses Bundesgesetzes zugrunde zu legen.

(4) Die Bestimmungen der Abs. 1 und 3 gelten auch für gericht​liche Verfahren.

(BGBl. I Nr. 128/2008, Z 9, ab 1.1.2009)
Übergangsbestimmungen zur Novelle BGBl. I Nr. 111/2010 (§ 48b)
(BGBl. I Nr. 111/2010, 8. Hauptstück, Art. 100 Z 13, ab 1.1.2011)

§ 48b. (1) Allen am 1. Jänner 2011 noch nicht rechtskräftig abgeschlossenen Verfahren auf Zuerkennung oder Erhöhung des Pflegegeldes sind die bis zum 31. Dezember 2010 jeweils für die Beurteilung des Anspruches geltenden Bestimmungen dieses Bundesgesetzes zugrunde zu legen. (BGBl. I Nr. 111/2010, 8. Hauptstück, Art. 100 Z 13, ab 1.1.2011)
(2) Eine Minderung oder Entziehung eines rechtskräftig zuerkannten Pflegegeldes wegen der gesetzlichen Änderungen der Anspruchsvoraussetzungen gemäß § 4 Abs. 2 in der Fassung des Budgetbegleitgesetzes 2011, BGBl. I Nr. 111/2010, ist nur dann zulässig, wenn auch eine wesentliche Veränderung im Ausmaß des Pflegebedarfes eingetreten ist. Dies gilt auch in den Fällen einer Befristung gemäß § 9 Abs. 2. (BGBl. I Nr. 111/2010, 8. Hauptstück, Art. 100 Z 13, ab 1.1.2011)
(3) In den Fällen des § 9 Abs. 1 zweiter Satz ist eine niedrigere Einstufung gegenüber der Einstufung nach dem jeweiligen Landespflegegeldgesetz wegen der gesetzlichen Änderungen der Anspruchsvoraussetzungen gemäß § 4 Abs. 2 in der Fassung des Budgetbegleitgesetzes 2011, BGBl. I Nr. 111/2010, nur dann zulässig, wenn auch eine wesentliche Veränderung im Ausmaß des Pflegebedarfes eingetreten ist. (BGBl. I Nr. 111/2010, 8. Hauptstück, Art. 100 Z 13, ab 1.1.2011)
(4) Die Bestimmungen der Abs. 1 bis 3 gelten auch für gerichtliche Verfahren. (BGBl. I Nr. 111/2010, 8. Hauptstück, Art. 100 Z 13, ab 1.1.2011)

(5) Für Personen gemäß § 3 Abs. 1 Z 4 lit. j und l, die im Dezember 2011 ein Pflegegeld beziehen und bei denen der Leistungsanspruch am 31. Dezember 2011 aufrecht ist, ist ein Vorschuss an Pflegegeld zu leisten. Dieser Vorschuss gebührt anstelle des verhältnismäßigen Teiles des Pflegegeldes gemäß § 9 Abs. 3 für den Kalendermonat, in dem der Anspruch auf Pflegegeld erlischt. Die Vorschusszahlung ist in der Höhe des für Dezember 2011 ausgezahlten Pflegegeldes spätestens am 1. Jänner 2012 flüssig zu machen. Alle auf das Pflegegeld anzuwendenden Bestimmungen gelten auch für die Vorschusszahlung. (BGBl. I Nr. 111/2010, 8. Hauptstück, Art. 100 Z 13, ab 1.1.2012)
Inkrafttreten (§ 49)
§ 49. (1) § 4 Abs. 1, § 5, § 9 Abs. 1 und Abs. 3 Z 2, § 12, § 13 Abs. 1, § 14a, § 17, § 25 Abs. 1, § 32 und § 47 in der Fassung des Bundesgesetzes BGBl. Nr. 201/1996 treten mit 1. Mai 1996 in Kraft. (BGBl. Nr. 201/1996, Art. 21 Z 11; BGBl. I Nr. 111/1998, Z 22)

(2) § 3 Abs. 1 Z 4 und 8, § 3 Abs. 2 bis 6, § 4 Abs. 2 bis 4, § 4a samt Überschrift, § 6 Abs. 2 Z 5, § 7 zweiter Satz, § 9, § 11 Abs. 3, § 12, § 18 Abs. 2 bis 4, § 20 Abs. 1, § 22 Abs. 1 Z 3, 5 bis 9, § 24, § 25, § 25a samt Überschrift, § 27 Abs. 4 und 5, § 33 Abs. 4 und § 48 in der Fassung des Bundesgesetzes BGBl. I Nr. 111/1998 treten mit 1. Jänner 1999 in Kraft. (BGBl. I Nr. 111/1998, Z 22)

(3) Es treten in Kraft:


1.
mit 1. Juli 2001 die §§ 3 Abs. 1 Z 4 lit. 1, 4 Abs. 1, 4a Abs. 1, 11 Abs. 7, 12 Abs. 3 Z 2 und Abs. 5, 16 Abs. 4 und 5, 22 Abs. 1 Z 3 und 5 und 7a, 33 Abs. 3 und der 6a. Abschnitt samt Überschrift in der Fassung des BGBl. I Nr. 69/2001;


2.
mit 1. Jänner 2002 die §§ 5, 7, 18 Abs. 4, 44 Abs. 2, 46 Abs. 1, 47 Abs. 1 und 47a in der Fassung des BGBl. I Nr. 69/2001. (BGBl. I Nr. 69/2001, Z 21)

(4) § 29 samt Überschrift tritt mit Ablauf des 30. Juni 2001 außer Kraft. (BGBl. I Nr. 69/2001, Z 21)

(5) Der 3a. Abschnitt samt Überschrift und § 22 Abs. 1 Z 6 in der Fassung des Bundesgesetzes BGBl. I Nr. 71/2003 treten mit 1. Jänner 2004 in Kraft. (BGBl. I Nr. 71/2003, 8. Teil Art. 70 Z 3)

(6) § 22 Abs. 1 Z 7a., § 23 Abs. 3 und 4 sowie § 34 Abs. 2 erster Satz in der Fassung des Bundesgesetzes BGBl. I Nr. 138/2003 treten mit dem Zeitpunkt, mit dem die ÖBB-Dienstleistungs Gesell​schaft mbH ihre Tätigkeit aufnimmt, in Kraft. (BGBl. I Nr. 138/2003, Art. 5 Z 4, ab 6.10.2004)

(7) § 5, § 44 Abs. 5 und § 47 Abs. 1 in der Fassung des Bundes​geset​zes BGBl. I Nr. 136/2004 treten mit 1. Jänner 2005 in Kraft. (BGBl. I Nr. 136/2004, Art. 19 Z 4)

(8) § 12 Abs. 1 Z 1 und Abs. 3 Z 2 in der Fassung des Bundesge​set​zes BGBl. I Nr. 132/2005 tritt mit 1. Jänner 2006 in Kraft. (BGBl. I Nr. 132/2005, Art. 6 Z 3)

(9) § 22 Abs. 1 Z 3 in der Fassung des Bundesgesetzes BGBl. I Nr. 89/2006 tritt mit 1. Jänner 2007 in Kraft. (BGBl. I Nr. 89/2006, Art. 5 Z 2)

(10) § 12 Abs. 3 Z 2 in der Fassung des Bundesgesetzes BGBl. I Nr. 31/2007 tritt mit 1. Juli 2007 in Kraft. (BGBl. I Nr. 31/2007, Art. 5 Z 2)

(11) §§ 12 Abs. 3 Z 1, 21b und 25a Abs. 4 in der Fassung des Bundesgesetzes BGBl. I Nr. 34/2007 treten mit 1. Juli 2007 in Kraft. (BGBl. I Nr. 34/2007, Z 4)

(12) § 21b Abs. 2 Z 3 in der Fassung des Bundesgesetzes BGBl. I Nr. 51/2007 tritt mit 1. Juli 2007 in Kraft. (BGBl. I Nr. 51/2007, Art. I Z 2)

(13) § 4 Abs. 3 bis 7, § 5, § 13 Abs. 1, § 21a Abs. 1 Z 1, § 44 Abs. 6, § 47 Abs. 1 und 5 und § 48a in der Fassung des Bundesgeset​zes BGBl. I Nr. 128/2008 treten mit 1. Jänner 2009 in Kraft. (BGBl. I Nr. 128/2009, Z 10)

(14) (Verfassungsbestimmung) § 22 Abs. 1 Z 4 in der Fas​sung des Bundesgesetzes BGBl. I Nr. 128/2008 tritt mit 1. Jänner 2009 in Kraft. (BGBl. I Nr. 128/2009, Z 10)

(15) § 34 samt Überschrift in der Fassung des Bundesgesetzes BGBl. I Nr. 147/2009 tritt mit 1. Jänner 2010 in Kraft. (BGBl. I Nr. 147/2009, Z 2)
(16) Es treten in Kraft:


1.
mit 1. Jänner 2011 der § 4 Abs. 2, § 5, § 12 Abs. 1 Z 1 und Z 3 sowie Abs. 6, § 23 Abs. 3 sowie § 48b Abs. 1 bis 4 samt Überschrift in der Fassung des Budgetbegleitgesetzes 2011, BGBl. I Nr. 111/2010; (BGBl. I Nr. 111/2010, 8. Hauptstück, Art. 100 Z 14)

2.
mit 1. Juli 2011 der § 22 Abs. 1 Z 1 und 2 sowie § 23 Abs. 2 in der Fassung des Budgetbegleitgesetzes 2011, BGBl. I Nr. 111/2010; (BGBl. I Nr. 111/2010, 8. Hauptstück, Art. 100 Z 14)

3.
mit 1. Jänner 2012 der § 17, § 22 Abs. 1 Z 7a, § 23 Abs. 3a, 3b, 3c, 3d und 4 sowie § 48b Abs. 5 in der Fassung des Budgetbegleitgesetzes 2011 BGBl. I Nr. 111/2010; (BGBl. I Nr. 111/2010, 8. Hauptstück, Art. 100 Z 14)

4.
mit 1. Juli 2012 der § 33 Abs. 2 in der Fassung des Budgetbegleitgesetzes 2011, BGBl. I Nr. 111/2010. (BGBl. I Nr. 111/2010, 8. Hauptstück, Art. 100 Z 14)
2. Teil
Änderung von Bundesgesetzen

A n m e r k u n g :

Die Änderungen in anderen Bundesgesetzen stehen im we​sentlichen im Zusammenhang mit dem Ersatz bisheriger pflegebezogener Leis​tungen (Hilflosenzuschüsse, Hilf​losenzulagen etc.) durch das Pflege​geld.

3. Teil
Schlussbestimmungen

1. Abschnitt
Inkrafttreten


1.
Dieses Bundesgesetz tritt, soweit im Folgenden nichts anderes be​stimmt ist, mit 1. Juli 1993 in Kraft. 


2.
§ 51 Abs. 1 Z 1 lit. a, b, c und d des Allgemeinen Sozialversiche​rungsgesetzes in der Fassung des Bun​desgesetzes BGBl. Nr. 110/1993 treten mit dem Be​ginn des Beitragszeitraumes Juli 1993 in Kraft.


3.
§ 477 g Abs. 3 lit. a des Allgemeinen Sozialversi​cherungsgesetzes in der Fassung des Bundesgesetzes BGBl. Nr. 110/1993 und die §§ 31 Abs. 1 und 31 b des Bauern‑Sozialversicherungsgesetzes in der Fas​sung des Bundesgesetzes BGBl. Nr. 110/1993 treten mit 1. Jän​ner 1993 in Kraft.


4.
Organisatorische und personelle Maßnahmen sowie ärztliche Be​gut​achtungen im Zusammenhang mit der Einführung des Pflege​geldes können bereits von dem der Kundmachung dieses Bundes​gesetzes folgenden Tag an durchgeführt werden.


5.
Mit Inkrafttreten des § 479 d Abs. 3 des Allgemei​nen Sozialver​sicherungsgesetzes in der Fassung des Bundesgesetzes BGBl. Nr. 110/1993 tritt die Verord​nung des Bundesministeriums für soziale Verwaltung vom 14. August 1967, BGBl. Nr. 303, außer Kraft.
2. Abschnitt
Vollziehung

Mit der Vollziehung dieses Bundesgesetzes sind be​traut: 


1.
hinsichtlich 1. Teil Art. II §§ 23 und 33 Abs. 3 der Bundes​minister für Arbeit, Soziales und Konsumentenschutz im Einver​nehmen mit dem Bun​desminister für Finanzen;


2.
hinsichtlich 1. Teil Art. II § 21 der Bundes​minister für Justiz und der Bundesminister für Finanzen;


3.
hinsichtlich aller übrigen Bestimmungen jener Bundesmi​nister, dessen Wirkungsbereich die be​treffenden Angelegen​heiten umfasst und die Bun​desregierung.

Übergangsbestimmungen und Inkrafttretensregelungen in Novellen zum Bundespflegegeldgesetz

Art. II des Bundesgesetzes BGBl. Nr. 131/1995:

(1) Allen Verfahren in Bezug auf Pflegegeld in Höhe der Stu​fen 3 bis 7 sind für die Zeit bis zum 30. Juni 1995 die bis zu diesem Zeit​punkt geltenden Be​stimmungen des Bundespflegegeldgesetzes, BGBl. Nr. 110/1993, zugrunde zu legen. Der Rechtsweg ist in Be​zug auf Pflegegeld in Höhe der Stufen 3 bis 7 für die Zeit vor dem 1. Juli 1995 ausgeschlossen.

(2) Wurde in der Zeit vom 1. Juli 1994 bis 30. Juni 1995 mit​tels Mitteilung ein Pflegegeld in Höhe der Stufen 3 bis 6 gewährt, ist § 25 Abs. 2 des Bun​despflegegeldgesetzes nicht anzuwenden.

Art. III des Bundesgesetzes BGBl. Nr. 131/1995:

Dieses Bundesgesetz tritt mit 1. Juli 1995, § 23 Abs.1 und 2 in der Fassung des Bundesgesetzes BGBl. Nr. 131/1995 mit 1. Jänner 1995 in Kraft.
ANHANG – BPGG: Verordnung des Bundesministers für Arbeit, Sozia​les und Konsumenten​schutz, mit der die Verordnung über die Beurteilung des Pflegebedar​fes nach dem Bundespflegegeldgesetz (Einstufungsverord​nung zum Bundes​pflegegeldgesetz - EinstV), BGBl. II Nr. 37/1999, geändert wird 

(BGBl. II Nr. 469/2008)

Auf Grund des § 4 des Bundespflegegeldgesetzes, BGBl. Nr. 110/1993, zuletzt geändert durch das Bundes​gesetz BGBl. I Nr. 128/2008, wird verordnet:
Betreuung

§ 1. (1) Unter Betreuung sind alle in relativ kurzer Folge not​wendigen Verrichtungen anderer Perso​nen zu verstehen, die vor​nehmlich den persönlichen Le​bensbereich betreffen und ohne die der pflegebedürf​tige Mensch der Verwahrlosung ausgesetzt wäre.

(2) Zu den im Abs. 1 genannten Verrichtungen zäh​len insbe​sondere solche beim An- und Auskleiden, bei der Körperpflege, der Zubereitung und Einnahme von Mahlzeiten, der Verrichtung der Not​durft, der Einnahme von Medikamenten und der Mobilitätshilfe im engeren Sinn.

(3) Bei der Feststellung des zeitlichen Be​treuungsaufwandes ist von folgenden - auf einen Tag bezogenen - Richtwerten auszuge​hen:



An- und Auskleiden:
2 x 20 Minuten



Reinigung bei inkontinenten Patienten:
4 x 10 Minuten



Entleerung und Reinigung des Leibstuhles:
4 x  5 Minuten



Einnehmen von Medikamenten:



(auch bei Sondenverabreichung)
6 Minuten



Anus-praeter-Pflege:
15 Minuten



Kanülen- oder Sondenpflege:
10 Minuten



Katheter-Pflege:
10 Minuten 



Einläufe:
30 Minuten



Mobilitätshilfe im engeren Sinn:
30 Minuten

(BGBl. II Nr. 469/2008, Z 1, ab 1.1.2009)

(4) Für die nachstehenden Verrichtungen werden folgende - auf einen Tag bezogene - zeitliche Mindest​werte festgelegt:



Tägliche Körperpflege:
2 x 25 Minuten



Zubereitung von Mahlzeiten:



(auch bei Sondennahrung)
1 Stunde



Einnehmen von Mahlzeiten:



(auch bei Sondenernährung)
1 Stunde



Verrichtung der Notdurft:
4 x 15 Minuten

Abweichungen von diesen Zeitwerten sind nur dann zu berücksichti​gen, wenn der tatsächliche Betreuungsauf​wand diese Mindestwerte erheblich überschreitet. (BGBl. II Nr. 469/2008, Z 1, ab 1.1.2009)

(5) Bei der Festsetzung des Pflegebedarfes gemäß Abs. 1 bis 4 sind für schwerst behinderte Kinder und Jugendliche unter den Vor​aussetzungen des § 4 Abs. 3 und 4 des Bundespflegegeldgesetzes (BPGG) in der Fassung des Bundesgesetzes BGBl. I Nr. 128/2008 zusätzlich folgende auf einen Monat bezogene fixe Zeitwerte als Er​schwerniszuschlag zu berücksichtigen:



Bis zum vollendeten 7. Lebensjahr
50 Stunden



Ab dem vollendeten 7. Lebensjahr bis 


zum vollendeten 15. Lebensjahr 
75 Stunden.

(BGBl. II Nr. 469/2008, Z 2, ab 1.1.2009)

(6) Bei der Festsetzung des Pflegebedarfes gemäß Abs. 1 bis 4 ist für Personen mit einer schweren geistigen oder einer schweren psychischen Behinderung, insbesondere einer demenziellen Erkran​kung, ab dem vollendeten 15. Lebensjahr (§ 4 Abs. 5 und 6 des Bun​despflegegeldgesetzes) zusätzlich ein auf einen Monat bezogener fixer Zeitwert als Erschwerniszuschlag von 25 Stunden zu berück​sichtigen.

(BGBl. II Nr. 469/2008, Z 2, ab 1.1.2009)

Hilfe

§ 2. (1) Unter Hilfe sind aufschiebbare Verrich​tungen anderer Personen zu verstehen, die den sachli​chen Lebensbereich betreffen und zur Sicherung der Existenz erforderlich sind.

(2) Hilfsverrichtungen sind die Herbeischaffung von Nahrungs​mitteln, Medikamenten und Bedarfsgütern des täglichen Lebens, die Reinigung der Wohnung und der persönlichen Gebrauchsgegenstände, die Pflege der Leib- und Bettwäsche, die Be​heizung des Wohnraumes einschließlich der Herbeischaffung von Heizmaterial und die Mobili​tätshilfe im weiteren Sinn.

(3) Für jede Hilfsverrichtung ist ein ‑ auf einen Monat bezoge​ner ‑ fixer Zeitwert von zehn Stunden anzunehmen.

(4) Bei pflegebedürftigen Kindern und Jugendlichen kann bis zum vollendeten 15. Lebensjahr unbeschadet der Bestimmung des § 4 Abs. 7 Z 3 des Bundespflegegeldgesetzes (BPGG) ein Zeitwert für Mobilitätshilfe im weiteren Sinn im Ausmaß von bis zu 50 Stunden monatlich berücksichtigt werden.

(BGBl. II Nr. 469/2008, Z 3, ab 1.1.2009)

Hilfsmittel

§ 3. (1) Pflegebedarf ist insoweit nicht anzuneh​men, als die notwendigen Verrichtungen vom Anspruchs​werber durch die Ver​wendung einfacher Hilfsmittel selbstständig vorgenommen werden kön​nen oder könnten und ihm der Gebrauch dieser Hilfsmittel mit Rück​sicht auf seinen physischen und psychischen Zustand zumutbar ist. 

(2) Die Verwendung anderer Hilfsmittel ist zu be​rücksichtigen, wenn diese vorhanden sind oder deren Finanzierung zur Gänze oder zumindest überwiegend durch den Entscheidungsträger oder einen öf​fentlichen Kostenträger sichergestellt ist.

Anleitung, Beaufsichtigung und Motivationsgespräch

§ 4. (1) Die Anleitung sowie die Beaufsichtigung von Men​schen mit geistiger oder psychischer Behin​derung bei der Durchfüh​rung der in §§ 1 und 2 ange​führten Verrichtungen ist der Betreuung und Hilfe gleichzusetzen.

(2) Sind mit geistig oder psychisch behinderten Menschen zur selbstständigen Durchführung von in den §§ 1 und 2 angeführten Ver​richtungen Motivationsge​spräche zu führen, so ist für diese Betreu​ungsmaßnahme von einem - auf einen Monat bezogenen - zeitlichen Richtwert von insgesamt zehn Stunden auszugehen.

Ständiger Pflegebedarf

§ 5. Ständiger Pflegebedarf liegt vor, wenn die​ser täglich oder zumindest mehrmals wöchentlich regel​mäßig gegeben ist.

Außergewöhnlicher Pflegeaufwand

§ 6. Ein außergewöhnlicher Pflegeaufwand liegt insbesondere vor, wenn 


1.
die dauernde Bereitschaft, nicht jedoch die dauernde Anwesen​heit einer Pflegeperson oder


2.
die regelmäßige Nachschau durch eine Pflegeperson in relativ kurzen, jedoch planbaren Zeitabständen erforderlich ist, wobei zumindest eine einmalige Nachschau auch in den Nachtstunden erforderlich sein muss oder


3.
mehr als 5 Pflegeeinheiten, davon eine auch in den Nachtstun​den, erforderlich sind.

(BGBl. II Nr. 469/2008, Z 4, ab 1.1.2009)

Zeitlich unkoordinierbare Betreuungsmaßnahmen

§ 7. Zeitlich unkoordinierbare Betreuungsmaßnahmen liegen dann vor, wenn ein Pflegeplan wegen einer körperlichen, geistigen oder psychischen Behinderung oder einer Sinnesbehinderung des pfle​gebedürftigen Menschen nicht eingehalten werden kann und die Be​treuungsmaßnahme unverzüglich erbracht werden muss.

Sachverständigengutachten

§ 8. (1) Die Grundlage der Entscheidung bildet ein ärztliches Sachverständigengutachten. Erforderli​chenfalls sind zur ganzheitli​chen Beurteilung der Pflegesituation Personen aus anderen Berei​chen, bei​spielsweise dem gehobenen Dienst für Gesundheits- und Kranken​pflege, der Heil‑ und Sonder​pädagogik, der Sozialarbeit, der Psycho​logie sowie der Psychotherapie bei​zuziehen.

(2) Das Sachverständigengutachten hat jedenfalls zu enthalten:


1.
die Anamnese, die Diagnose und die voraus​sichtliche Ent​wicklung der Behinderung,


2.
den Befund über die Funktionsausfälle und die zumutbare Verwendung von Hilfsmitteln bzw. die Beschreibung der De​fizite auf Grund der gei​stigen oder psychischen Behinde​rung,


3.
die Angabe, zu welchen Verrichtungen ständige Betreuung und Hilfe benötigt wird, 


4.
eine Begründung für eine Abweichung von den in den §§ 1 Abs. 3 und 4 sowie 4 Abs. 2 festge​legten Richtwerten und Mindestwerten,


5.
begründete Angaben, ob die zusätzlichen Kriterien für die Stufen 5, 6 oder 7 vorlie​gen, wenn der Pflegebedarf durch​schnittlich mehr als 180 Stunden monatlich beträgt.

Inkrafttreten

§ 9. (1) Diese Verordnung tritt mit 1. Februar 1999 in Kraft.

(2) Die Einstufungsverordnung zum Bundespflege​geldgesetz, BGBl. Nr. 314/1993, wird mit Ablauf des 31. Jänner 1999 aufgeho​ben.

(3) § 1 Abs. 3, 4, 5 und 6, § 2 Abs. 4 und § 6 in der Fassung der Verordnung BGBl. II Nr. 469/2008 treten mit 1. Jänner 2009 in Kraft. (BGBl. II Nr. 469/2008, Z 5)

ANHANG – BPGG: Verordnung des Bundesministers für Arbeit, Gesundheit und Soziales betreffend die Einbeziehung weiterer Per​sonengruppen in den an​spruchsberechtigten Personen​kreis des Bundes​pflegegeldgesetzes (Einbeziehungsver​ord​nung) (BGBl. Nr. 442/1993)

Gemäß §§ 3 Abs. 3 und 37 des Bundespflegegeldgeset​zes, BGBl. Nr. 110/1993, wird mit Zustimmung des Bun​desministers für Finan​zen verordnet:

§ 1. Nachstehende Personen zählen zum anspruchs​berechtigten Personenkreis gemäß § 3 Abs. 1 des Bun​despflegegeldgesetzes:


1.
Bezieher einer Pension auf Grund des bis 30. Juni 1974 gel​tenden Pensionsstatutes für die ständigen Arbeiter der Austria Tabakwerke AG; 


2.
Bezieher eines Versorgungsgenusses auf Grund der Verord​nung der Bundesregierung vom 14. De​zember 1950, BGBl. Nr. 15/1951, betreffend die Versorgungsgenüsse der ständi​gen Arbeiter der Österreichischen Bundesforste in Verbin​dung mit der Vorschrift über die Versorgungsgenüsse der ständigen Arbeiter der Österreichischen Bundesforste;


3.
Bezieher eines Ruhe(Versorgungs)genusses auf Grund der Verordnung der Bundesregierung vom 6. März 1952, BGBl. Nr. 52/1952, betreffend die Ruhe(Versorgungs)genüs​se der angelobten Arbeiter der Österreichischen Staats​druckerei in Verbindung mit deren Vorschrift über die Ruhe‑ und Versorgungsgenüsse;


4.
Bezieher eines Ruhe(Versorgungs)genusses auf Grund der Verordnung der Bundesregierung vom 6. März 1952, BGBl. Nr. 53/1952, über die Neu​regelung der Ruhe​ (Versor​gungs)genüsse der ständigen Arbeiter des Haupt​münzamtes in Verbindung mit der Vorschrift über die Ruhe‑ und Ver​sorgungsgenüsse der Arbeiterschaft des Haupt​münzamtes;


5.
Bezieher eines Ruhe‑ oder Versorgungsgenusses auf Grund des Dienstrechtes der nach dem Han​delskammergesetz, BGBl. Nr. 182/1946, gebilde​ten Körperschaften, sofern das dem Anspruch zugrundeliegende Dienstverhältnis bis zum 27. April 1945 unkündbar gestellt gewesen war. (BGBl. Nr. 48/1994)

§ 2. Die Entscheidung in Angelegenheiten nach dem Bundes​pflegegeldgesetz obliegt hinsichtlich der in § 1 genannten Personen dem Bundesrechenamt.

(Hinweis: Gemäß § 2 Abs. 1 des Bundesgesetzes über die Errichti​gung des Bundespensionsamtes, BGBl. Nr. 758/1996, gehen sämtliche Zuständigkeiten, die am 31. Dezember 1996 dem Bundesrechenamt zukommen - sofern diese nicht die ADV-Unterstützung oder den ADV-Betrieb betreffen - auf das Bundespensionsamt über.)

§ 3. Diese Verordnung tritt mit 1. Juli 1993 in Kraft.

ANHANG – BPGG: Verordnung der Bundesministerin für Arbeit, Gesundheit und Sozia​les betreffend die Einbeziehung weiterer Per​sonengruppen in den anspruchsberechtigten Personen​kreis des Bundes​pflegegeldgesetzes (Einbeziehungsver​ord​nung 1999)  (BGBl. II Nr. 466/1999)

Auf Grund des § 3 Abs. 3 des Bundespflegegeldgeset​zes, BGBl. Nr. 110/1993, zuletzt geändert durch das Bundesgesetz BGBl. I Nr. 111/1998, wird mit Zustimmung des Bun​desministers für Finanzen verordnet:

§ 1. Nachstehende Personen zählen zum anspruchs​berechtigten Personenkreis gemäß § 3 Abs. 1 des Bun​despflegegeldgesetzes:


1.
BezieherInnen wiederkehrender Versorgungsleistungen ge​mäß § 98 Abs. 1 Z 1, 2, 4 und 5 des Ärztegesetzes 1998, BGBl. I Nr. 169/1998; 


2.
BezieherInnen wiederkehrender Versorgungsleistungen ge​mäß § 50 der Rechtsanwaltsordnung, RGBl. Nr. 96/1868;


3.
BezieherInnen wiederkehrender Leistungen gemäß § 29 des Ziviltechnikerkammergesetzes 1993, BGBl. Nr. 157/1994. 

§ 2. Die Entscheidung in Angelegenheiten nach dem Bundes​pflegegeldgesetz obliegt hinsichtlich der im § 1 genannten Personen der Sozialversicherungsanstalt der gewerblichen Wirtschaft.

§ 3. Bringen die im § 1 genannten Personen bis 30. Juni 2000 einen Antrag auf Zuerkennung des Pflegegeldes ein, ist diese ab Vorliegen der Voraussetzungen – frühestens ab 1. Jänner 2000 – zu leisten.

§ 4. Diese Verordnung tritt mit 1. Jänner 2000 in Kraft.

ANHANG – BPGG: Verordnung des Bundesministers für Soziales und Konsumenten​schutz betreffend die Einbeziehung einer wei​teren Personengruppe in den anspruchsberechtigten Personenkreis des Bundespflegegeld​gesetzes (Einbeziehungsverordnung 2001) (BGBl. II Nr. 481/2001)

Auf Grund des § 3 Abs. 4 des Bundespflegegeldgesetzes, BGBl. Nr. 110/1993, zuletzt geändert durch das Bundesgesetz BGBl. I Nr. 69/2001, wird mit Zustimmung des Bundesministers für Finanzen verordnet:

§ 1. Nachstehende Personen zählen zum anspruchsberechtigten Personenkreis gemäß § 3 Abs. 1 des Bundespflegegeldgesetzes:

Bezieher eines Ruhe- oder Versorgungsgenusses auf Grund der Pen​sionsordnung 1982 für die Angestellten der Wiener Börsekammer.

§ 2. Die Entscheidung in Angelegenheiten nach dem Bundes​pflegegeldgesetz obliegt hinsichtlich der im § 1 genannten Personen dem Bundespensionsamt.

§ 3. Bringen die im § 1 genannten Personen bis 30. Juni 2002 einen Antrag auf Zuerkennung des Pflegegeldes ein, ist dieses ab Vorliegen der Voraussetzungen – frühestens ab 1. Jänner 2002 – zu leisten. 

§ 4. Diese Verordnung tritt mit 1. Jänner 2002 in Kraft.

ANHANG – BPGG: Verordnung des Bundesministers für Soziales und Konsumenten​schutz betreffend die Einbeziehung einer wei​teren Personengruppe in den anspruchsberechtigten Personenkreis des Bundespflegegeld​ge​setzes (Einbeziehungsverordnung 2002) (BGBl. II Nr. 72/2002) 

Auf Grund des § 3 Abs. 4 des Bundespflegegeldgesetzes, BGBl. Nr. 110/1993, zuletzt geändert durch das Bundesgesetz BGBl. I Nr. 69/2001, wird mit Zustimmung des Bundesministers für Finanzen verordnet:

§ 1. Nachstehende Personen zählen zum anspruchsberechtigten Personenkreis gemäß § 3 Abs. 1 des Bundespflegegeldgesetzes:

Weltpriester der Katholischen Kirche, welche in einer ihren Sitz im Bundesgebiet habenden Diözese inkardiniert oder vorläufig aufge​nommen sind und Anspruch auf Bezüge gegen eine dieser Diözesen haben.

§ 2. Die Entscheidung in Angelegenheiten nach dem Bundes​pflegegeldgesetz obliegt hinsichtlich der im § 1 genannten Personen der Pensionsversicherungsanstalt der Angestellten.

§ 3. Bringen die im § 1 genannten Personen bis 31. August 2002 einen Antrag auf Zuerkennung des Pflegegeldes ein, ist dieses ab Vorliegen der Voraussetzungen – frühestens ab 1. März 2002 – zu leisten. 

§ 4. Diese Verordnung tritt mit 1. März 2002 in Kraft.

ANHANG – BPGG: Verordnung des Bundesministers für Arbeit, Gesundheit und Soziales über die Feststellung der Höhe des Pfle​gegeldes für das Kalenderjahr 1995 (Anpassungsverord​nung) (BGBl. Nr. 1002/1994)

Gemäß § 5 Abs. 3 des Bundespflegegeldgesetzes, BGBl. Nr. 110/1993, in der Fassung des Bundesgesetzes BGBl. Nr. 27/1994, wird verordnet:

§ 1. Die Beträge, die für das Kalenderjahr 1995 an die Stelle der im § 5 Abs. 1 des Bundespflegegeld​gesetzes genannten Beträge tre​ten, werden wie folgt festgestellt:



Stufe 1 
2 635 S



Stufe 2 
3 688 S



Stufe 3 
5 690 S



Stufe 4 
8 535 S



Stufe 5 
11 591 S



Stufe 6 
15 806 S



Stufe 7 
 21 074 S

§ 2. Diese Verordnung tritt mit 1. Jänner 1995 in Kraft.

ANHANG – BPGG: Vereinbarung zwischen dem Bund und den Ländern gemäß Art. 15a B‑VG über gemeinsame Maßnahmen des Bundes und der Länder für pflegebedürftige Personen samt Anlagen

Der Nationalrat hat beschlossen:

Der Abschluss der nachstehenden Vereinbarung samt Anla​gen gemäß Artikel 15a B‑VG wird verfassungsmäßig ge​nehmigt.

(BGBl. Nr. 866/1993)

V e r e i n b a r u n g

zwischen dem Bund und den Ländern gemäß Art. 15a B‑VG über gemeinsame Maßnahmen des Bundes und der Länder

für pflegebedürftige Personen

Der Bund, vertreten durch die Bundesregierung, und die Länder Bur​genland, Kärnten, Niederösterreich, Ober​österreich, Salzburg, Steier​mark, Tirol, Vorarlberg und Wien, jeweils vertreten durch den Lan​deshauptmann, ‑ im Folgenden Vertragsparteien genannt ‑, kommen überein, gemäß Artikel 15a B‑VG die nachstehende Ver​einbarung zu schließen:

Artikel 1

Bundesweite Pflegevorsorge

(1) Die Vertragsparteien kommen überein, auf der Grundlage der bundesstaatlichen Struktur Österreichs die Vorsorge für pflegebe​dürftige Personen bundesweit nach gleichen Zielsetzungen und Grund​sätzen zu regeln.

(2) Die Vertragsparteien verpflichten sich, im Rahmen der ihnen verfassungsrechtlich zugeordneten Kompetenzbereiche ein um​fassen​des Pflegeleistungs​system an Geld‑ und Sachleistungen zu schaffen.

(3) Die Pflegeleistungen werden unabhängig von der Ursache der Pflegebedürftigkeit gewährt.

(4) Unter gleichen Voraussetzungen werden gleiche Leistun​gen als Mindeststandard gesichert.

Artikel 2

Geldleistungen

(1) Zur teilweisen Abdeckung des Mehraufwandes an Hilfe und Betreuung sichern die Vertragsparteien Pfle​gegeld zu, das nach dem Bedarf abgestuft ist.

(2) Die Voraussetzungen für die Gewährung von Pflegegeld des Bundes werden mit dem Bundespflegegeld​gesetz geregelt. Die Länder verpflichten sich, bis 30. Juni 1993 Landesgesetze und Ver​ordnungen mit glei​chen Grundsätzen und Zielsetzungen wie der Bund zu er​las​sen und bis spätestens 1. Juli 1993 in Kraft zu setzen.

(3) Die Gewährung des Pflegegeldes nach dem Bun​despflege​geldgesetz geht der Gewährung nach landesge​setzlichen Vorschriften vor. 

(4) Das Pflegegeld ist mit Wirkung vom 1. Jänner 1994 und mit Wirkung vom 1. Jänner 1995 mit dem Anpas​sungsfaktor gemäß § 108 f des Allgemeinen Sozialversi​cherungsgesetzes in der jeweils gelten​den Fassung zu vervielfachen.

(5) Auf die Gewährung des Pflegegeldes besteht unabhängig von Einkommen und Vermögen ein Rechtsan​spruch.

(6) Die Länder werden Vereinbarungen gemäß Arti​kel 15a B‑VG treffen, um bei Wohnsitzwechsel des An​spruchsberechtigten zwischen den Ländern Unterbrechun​gen bei der Auszahlung des Pfle​gegeldes zu vermeiden.

Artikel 3

Sachleistungen

(1) Die Länder verpflichten sich, für einen Min​deststandard an ambulanten, teilstationären und sta​tionären Diensten (soziale Dienste) für pflegebedürf​tige Personen zu sorgen, soweit zu deren Erbringung nicht Dritte gesetzlich verpflichtet sind.

(2) Erbringen die Länder die dem Mindeststandard entsprechen​den Sachleistungen (Art. 5) nicht selbst, so haben sie dafür zu sorgen, dass die sozialen Dienste bis zu dem in den Bedarfs‑ und Entwick​lungsplänen (Art. 6) festgelegten Bedarf qualitäts‑ und bedarfsge​recht nach den Grundsätzen der Zweckmäßigkeit und Wirt​schaftlichkeit von anderen Trägern erbracht wer​den.

(3) Die Länder haben darauf hinzuwirken, dass von den Trä​gern der sozialen Dienste insbesondere die ar​beits‑ und sozialver​siche​rungsrechtlichen Vorschriften eingehalten werden. Ehrenamt​lichkeit der Pflegekräfte soll weiterhin unterstützt werden.

(4) Werden für die Erbringung der Pflegeleistun​gen Kostenbei​träge von den pflegebedürftigen Personen eingehoben, so sind soziale Gesichtspunkte zu berück​sichtigen.

Artikel 4

Organisation

(1) Die Länder verpflichten sich, dafür Sorge zu tragen, dass die sozialen Dienste aufbauend auf den be​stehenden Strukturen, de​zentral und flächendeckend an​geboten werden.

(2) Die Länder werden insbesondere dafür sorgen, dass 


a)
alle angebotenen ambulanten, teilstationären und stationären Dienste koordiniert und


b)
Information und Beratung sichergestellt wer​den.

Artikel 5

Mindeststandard der Sachleistungen

Der Mindeststandard der Sachleistungen hat dem Lei​stungskatalog und den Qualitätskriterien für die ambu​lanten, teilstationären und sta​tionären Dienste (Anlage A) zu entsprechen.

Artikel 6

Bedarfs‑ und Entwicklungspläne der Länder

Zur langfristigen Sicherung des genannten Mindeststan​dards ver​pflichten sich die Länder, innerhalb von drei Jahren nach Inkrafttre​ten dieser Vereinbarung Bedarfs‑ und Entwicklungspläne gemäß Anlage B zu erstellen so​wie diese innerhalb der vereinbarten Erfül​lungszeit​punkte gemäß Anlage B umzusetzen.

Artikel 7

Sozialversicherungsrechtliche Absicherung der 

Pflegepersonen

Der Bund verpflichtet sich, eine sozialversicherungs​rechtliche Absi​cherung der pflegenden Personen zu er​möglichen.

Artikel 8

Verfahren

Die Vertragsparteien verpflichten sich, in ihren je​weiligen Gesetzen übereinstimmende Klagsmöglichkeiten hinsichtlich der Geldleistun​gen beim zuständigen Lan​des(Kreis)gericht als Arbeits‑ und Sozial​gericht bzw. Arbeits‑ und Sozialgericht Wien vorzusehen.

Artikel 9

Gegenseitige Informationspflicht und Datenschutz

(1) Die Vertragsparteien kommen überein, in ihre je​weiligen Gesetze eine Verpflichtung aufzunehmen, wo​nach die Entschei​dungsträger und die übrigen Träger der Sozialversicherung, die Be​zirksverwaltungsbehörden und Ämter der Landesregierungen auf Ver​langen einander sowie den Gerichten die zur Feststellung der Gebühr​lichkeit und Höhe des Pflegegeldes erforderlichen Da​ten im Sinne des Datenschutzgesetzes betreffend Ge​ne​ralien der Anspruchs​berechtig​ten oder Anspruchswer​ber, Versicherungsnummer, Zugehö​rigkeit zum anspruchs​berechtigten Personenkreis, Art und Einschät​zung der Ge​sundheitsschädigung, das sind Daten aus ärztlichen Be​funden und Sachverständigengutachten, sowie Art und Höhe von pflegebezogenen Geldleistungen zu übermitteln haben.

(2) Die Vertragsparteien verpflichten sich, in ihre jeweiligen Gesetze eine Ermächtigung im Sinne des § 7 des Datenschutzgeset​zes, BGBl. Nr. 565/1978, auf​zunehmen.

Artikel 10

Finanzierung

(1) Der Aufwand für das Pflegegeld ist vom Bund und den Län​dern im Rahmen der ihnen verfassungsrecht​lich zugeordneten Kom​petenzbereiche zu tragen. Die Träger der gesetzlichen Unfallver​siche​rung haben den Aufwand für das Pflegegeld in dem Ausmaß selbst zu tragen, als dieses auf Grund kausaler Behinderungen ge​leistet wird. 

(2) Der Aufwand im Sinne des Artikel 3 ist von den Ländern zu tragen.

Artikel 11

Planung, Forschung, Öffentlichkeitsarbeit

(1) Die Vertragsparteien werden bei der Planung der Maßnah​men in der Pflegevorsorge die gesellschaft​lichen Entwicklungen und die Ergebnisse der Forschung berücksichtigen.

(2) Die Öffentlichkeit soll über die Zielsetzun​gen, die Maß​nahmen und die Probleme der Pflegevorsorge informiert werden.

Artikel 12

Arbeitskreis für Pflegevorsorge

(1) Die Vertragsparteien kommen überein, einen Arbeitskreis für Pflegevorsorge einzurichten.

(2) Aufgabe dieses Arbeitskreises ist es, insbe​sondere 


--
Empfehlungen über gemeinsame Ziele und Grund​sätze für die Pflegevorsorge abzugeben,


--
Vorschläge für die Weiterentwicklung der Min​deststan​dards an ambulanten, teilstationären und stationären Diensten so​wie der Bedarfs‑ und Entwicklungspläne der Länder zu er​statten,


--
jeweils bis zum 1. Juli eines jeden Jahres einen gemeinsa​men Jahresbericht über die Pfle​gevorsorge zu erstellen,


--
sonstige Empfehlungen auszuarbeiten und Erfah​rungen auszutauschen, die für das Pflegelei​stungssystem von ge​samtösterreichischer Bedeu​tung sind oder gemeinsamer Regelung bedürfen.


(3) Dem Arbeitskreis gehören an: 


--
drei Vertreter des Bundes,


--
neun Vertreter der Länder,


--
ein Vertreter des Hauptverbandes der Öster​reichischen Sozialversicherungsträger,


--
drei Vertreter der Österreichischen Arbeitsge​meinschaft für Rehabilitation,


--
ein Vertreter der Bundeskammer für Arbeiter und Ange​stellte,


--
ein Vertreter der Bundeskammer der gewerbli​chen Wirt​schaft,


--
ein Vertreter des Österreichischen Gewerk​schaftsbundes,


--
ein Vertreter der Vereinigung Österreichischer Industriel​ler,


--
ein Vertreter der Präsidentenkonferenz der Landwirtschafts​kammern Österreichs.

(4) Der Arbeitskreis wird zumindest einmal jähr​lich jeweils al​ternierend vom Bundesministerium für soziale Sicherheit und Gene​ra​tionen und den Ländern einbe​rufen. Die Kosten werden von den ent​sendenden Stellen getragen.

(5) Die Geschäfte des Arbeitskreises führt das Bundesministe​rium für soziale Sicherheit und Generationen.

(6) Der Arbeitskreis kann zu den Sitzungen Sach​verständige und Auskunftspersonen, insbesondere aus dem Bereich der Wissen​schaft und Forschung, beiziehen.

Artikel 13

Personal

Die Vertragsparteien kommen überein, dass insbesondere Aus‑ und Weiterbildungsmöglichkeiten für Betreuungs‑, Pflege‑ und Therapie​personal sowie für das Personal zur Weiterführung des Haushaltes gefördert und sicher​gestellt werden. Die Ausbildungsmöglichkeiten sollen so gestaltet werden, dass die Durchlässigkeit zwischen den ein​zelnen Helfergruppen gewährleistet ist. Vor allem soll eine Ver​besse​rung der Arbeitsbedingungen bewirkt werden. Die Vereinbar​keit von Pflegeberuf und Familie sowie die berufliche Wiederein​gliederung der genannten Helfer sollen erleichtert und verstärkt wer​den.

Artikel 14

Inkrafttreten

(1) Diese Vereinbarung tritt mit dem zweiten Mo​natsersten nach Einlangen der Mitteilungen aller Ver​tragsparteien beim Bundes​kanzleramt, dass die nach der Bundesverfassung bzw. nach den Lan​desverfassungen er​forderlichen Voraussetzungen für das Inkrafttreten er​füllt sind, in Kraft.

(2) Das Bundeskanzleramt hat die Vertragsparteien über die Mitteilungen nach Abs. 1 unverzüglich in Kenntnis zu setzen.

Artikel 15

Durchführung

Die Vertragsparteien verpflichten sich, die in ihre Kompetenzberei​che fallenden gesetzlichen Regelungen, die zur Durchführung dieser Ver​einbarung erforderlich sind, zu treffen.

Artikel 16

Abänderung

Eine Abänderung dieser Vereinbarung ist nur schrift​lich im Einver​nehmen der Vertragsparteien möglich.

Artikel 17

Hinterlegung

Diese Vereinbarung wird in einer Urschrift ausgefer​tigt. Die Ur​schrift wird beim Bundeskanzleramt hinter​legt. Dieses hat allen Ver​trags​parteien beglaubigte Abschriften der Vereinbarung zu übermit​teln.

Diese Vereinbarung tritt gemäß Art. 14 mit 1. Jänner 1994 in Kraft.

Geschehen in Linz, am 6. Mai 1993

Anlage A

LEISTUNGSKATALOG UND QUALITÄTSKRITERIEN FÜR DIE AMBULANTEN, TEILSTATIONÄREN UND STATIONÄREN DIENSTE

1.   L e i s t u n g s k a t a l o g   (Arten der Dienste)

1.1  Betreuungsdienste, zB

‑ Essen auf Rädern/Mittagstisch

‑ Weiterführung des Haushaltes

‑ Hauskrankenpflege inkl. Grundpflege

1.2  Therapeutische Dienste/Rehabilitationsmöglichkeiten, zB

‑ Physikotherapie

‑ Logopädie

1.3  Dienste und Einrichtungen zur Aufrechterhaltung sozialer Beziehungen

1.4  Hilfsmittelverleih für die häusliche Versorgung

1.5  Beratungsdienste

1.6  Kurzzeitpflegeeinrichtungen

1.7  Sonderwohnformen, zB

‑ Altenheime

‑ Pflegeheime

‑ Wohngemeinschaften

Länderspezifische Gegebenheiten sind in den Bedarfs‑ und Entwick​lungsplänen der Länder zu berücksichtigen. Abweichungen von den Mindeststandards sind dann mög​lich, wenn auf Grund der örtlichen und regionalen Strukturen kein Bedarf gegeben ist.

2.   Q u a l i t ä t s k r i t e r i e n

2.1  Qualitätskriterien für den offenen Bereich

-
Dem pflegebedürftigen Menschen ist, sofern es die örtlichen Gege​benheiten und die Kapazi​tä​ten der einzelnen Organisationen und Heime zu​las​sen, nach den allgemeinen Grundsätzen der Sozialhilfe die freie Wahl zwischen den angebo​tenen Diensten einzuräumen.

-
Die Leistungen müssen ganzheitlich erbracht werden. Die Länder haben für die erforderliche Vernetzung und für möglichst fließende Über​gänge zwischen mobilen und stationären Diensten zu sorgen.

-
Existentielle Betreuungsdienste sind bei Bedarf auch an Sonn‑ und Feiertagen zu erbrin​gen.

-
Die Länder übernehmen die Verpflichtung, für eine entsprechende Sicherung der fachlichen Qualität und Kontrolle der Dienste sowie des Ausbaugrades zu sorgen. Detailregelungen werden in den Be​darfs‑ und Entwicklungsplänen getrof​fen.

2.2  Qualitätskriterien für Heime (Neu‑ und Zubauten)

- Heimgröße

Einrichtungen sind nach dem Kriterium der Über​schaubarkeit zu errichten und in familiäre Strukturen zu gliedern. Abweichungen bei beste​henden Einrichtungen sind zulässig, wenn den pflegeri​schen und sozialen Notwendigkeiten den​noch entsprochen wird. 

- Zimmergröße

Alle Zimmer sind pflege‑ und behindertengerecht mit einer Nass​zelle (Waschtische, Dusche und WC) auszustatten. Pri​mär sind Ein​bett​zimmer zu er​richten, wobei auf Verbindungsmöglichkeiten zu Appartements teil​weise Bedacht genommen werden soll.

- Besuchsrecht

Die Heimbewohner müssen das Recht haben, jeder​zeit besucht zu werden.

- Infrastruktur

Es sollen Therapieräume, Räume für Tagesgäste und Räume für Re​habilitationsange​bote vorgese​hen sowie ein breitgefächertes An​gebot an Dienstleistungen (zB Friseur, Fuß​pflege) ange​boten wer​den.

- Standort und Umgebung

Der Standort der Heime muss möglichst in die Ge​meinde integriert sein, sodass Beziehungen zur Umwelt erhalten bleiben.

- Personal

Fachlich qualifiziertes und Hilfspersonal ist in ausreichender An​zahl sicherzustellen.

- Ärztliche Versorgung

Der Rechtsträger hat eine subsidiäre Sicher​stellungspflicht für medi​zinische Be​lange. Die freie Arztwahl ist zu gewährleisten.

- Aufsichtsregelungen

Die Länder haben Regelungen für die Aufsicht von Alten‑ und Pfle​geheimen, die insbesondere auch den rechtlichen Schutz der Heim​bewohner gewährleisten, zu erlassen.

Anlage B

INHALT UND AUFBAU DER BEDARFS‑ UND ENT​WICKLUNGSPLÄNE

Im Rahmen des Bedarfs‑ und Entwicklungsplanes soll an​gestrebt werden, dass für die pflegebedürftigen Perso​nen ein ausreichendes und vielfältiges Angebot inte​grierter ambulanter Hilfs‑ und Betreu​ungsdienste sowie stationärer und teilstationärer Pflegeeinrichtungen zur Verfügung steht. Grundsätzlich soll die Planung auf den bestehen​den Strukturen aufgebaut werden.

Aufbau der Pläne:

1.     Rechtsgrundlagen 


Behindertengesetz, Sozialhilfegesetz, Blindenbei​hilfegesetz, Vor​schriften für behindertenge​rech​tes Bauen usw.

2.   Bestandsaufnahme (Ist‑Situation)

2.1  finanzielle gesetzliche Landeshilfen und Förde​rungen pro Jahr

2.2  institutionelle Hilfen, Strukturen und Angebote (ambulante, sta​tio​näre, teilstationäre, sonstige)

2.3  Koordinierungs‑ und Organisationsangebote, insbe​sondere So​zial‑ und Gesundheitssprengel, Gesunder Lebensraum etc.

2.4  Personal (diplomiertes Krankenpflegepersonal, ge​prüfte Pflege​helfer, sonstiges Pflegepersonal)

3.   Strukturanalyse und Entwicklungstendenzen

3.1  demographische Entwicklung

3.2  pflegebedürftige Personen

3.3  Lebenserwartung 

3.4  Haushaltsstrukturen und Wohnbedingungen

3.5  Gesundheitszustand

3.6  sozioökonomische Situation

3.7  sonstige gesellschaftliche Entwicklungstendenzen

4.   Personalbedarf

4.1  diplomiertes Krankenpflegepersonal

4.2  Pflegehelfer/innen

4.3  sonstiges Betreuungs‑ und Hilfspersonal

5.   Sozial‑ und gesundheitspolitische Mindeststandards

5.1  Ziele und Grundsätze

5.2  ambulante Dienste (soziale, medizinische und pflegerische Dien​ste, Vorsorge‑ und Nachsorgemaßnahmen, Beratung und Infor​mation)

5.3  teilstationäre Dienste (zB Tages‑ und Nachtein​richtungen)

5.4  stationäre Dienste (zB Pflegeheime, Altenheime, Seniorenwohn​gemeinschaften)

5.5  pflegefreundliches Wohnen

5.6 Entlastungsmöglichkeiten für Pflegepersonen (Urlaub von der Pflege)

5.7  Einrichtungen für Koordination und Kooperation (Sozial‑ und Gesundheitssprengel, Vernetzungsmöglichkeiten)

5.8  Sonstiges

6.   Feststellung des gesamten Versorgungsdefizits im ambulan​ten, teilstationären und stationären Be​reich unter Beachtung der regionalen Verteilung

7.   Maßnahmenkatalog

7.1  im Bereich der Zielsetzungen und Grundsätze

7.2  im Bereich der Angebote und Maßnahmen 

7.3  im Bereich der Strukturen und der Organisation

7.4  im Bereich gesetzlicher Maßnahmen

7.5  sonstige Maßnahmen

8.   Finanzierung (Kalkulation der Kosten)

9.   Umsetzung, Vorgangsweise und Erfüllungszeitpunkte

Das in Punkt 6 festgestellte Versorgungsdefizit ist in allen Berei​chen möglichst gleichmäßig ab​zudecken. Die Umsetzung hat so zu erfolgen, dass bis zu den Jahren 2000, 2005 und 2010 jeweils ein Drittel des Defizits abgedeckt wird.

Bei Unterzeichnung dieser Vereinbarung hat das Land Salzburg fol​genden Vorbehalt erklärt:

"Auf Grund der Beschlüsse der Salzburger Landesregie​rung erkläre ich den Vorbehalt, dass Art. 10 der Ver​einbarung landesgesetzliche Regelungen über Kostener​sätze der Gemeinden zu dem auf das Land fallenden Auf​wand nicht ausschließt."
ANHANG – BPGG: ASVG auszugsweise: § 18b, § 51d u. § 77 Abs. 6, 8 u. 9

Begünstigte Selbstversicherung in der Pensionsversicherung für Zeiten der Pflege naher Angehöriger

§ 18b. (1) Personen, die einen nahen Angehörigen oder eine nahe Angehörige mit Anspruch auf Pflegegeld zumindest in Höhe der Stufe 3 nach § 5 des Bundespflegegeldgesetzes oder nach den Be​stimmungen der Landespflegegeldgesetze unter erheblicher Bean​spruchung ihrer Arbeitskraft in häuslicher Umgebung pflegen, kön​nen sich, solange sie während des Zeitraumes dieser Pflegetätig​keit ihren Wohnsitz im Inland haben, in der Pensionsversicherung selbst​versichern. Je Pflegefall kann nur eine Person selbstversichert sein. Die Pflege in häuslicher Umgebung wird durch einen zeitwei​ligen stationären Pflegeaufenthalt der pflegebedürftigen Person nicht unterbrochen.

(2) Die Selbstversicherung beginnt mit dem Zeitpunkt, den die pflegende Person wählt, frühestens mit dem ersten Tag des Monats, in dem die Pflege aufgenommen wird, spätestens jedoch mit dem Monatsersten, der dem Tag der Antragstellung folgt.

(3) Die Selbstversicherung endet mit dem Ende des Kalender​monats,


1.
in dem die Pflegetätigkeit oder eine sonstige Voraussetzung nach Abs. 1 weggefallen ist oder


2.
in dem die pflegende Person den Austritt aus dieser Versiche​rung erklärt hat.

(4) Der Versicherungsträger hat ab dem dem Beginn der Selbst​versicherung folgenden Kalenderjahr regelmäßig festzustellen, ob die Voraussetzungen für die Selbstversicherung noch gegeben sind. Die selbstversicherte Person ist verpflichtet, das Ende der Pflegetätigkeit innerhalb von zwei Wochen dem Versicherungsträger zu melden.

(5) Das Ende der Selbstversicherung steht hinsichtlich der Be​rechtigung zur Weiterversicherung in der Pensionsversicherung dem Ausscheiden aus der Pflichtversicherung im Sinne des § 17 Abs. 1 Z 1 lit. a gleich.

(6) Die selbstversicherte Person ist dem Zweig der Pensionsver​siche​rung nach diesem Bundesgesetz zugehörig, in dem sie zuletzt Ver​sicherungszeiten erworben hat. Liegen keine Versicherungszeiten in der Pensionsversicherung nach diesem Bundesgesetz vor, so ist die selbstversicherte Person der Pensionsversicherung der Angestellten zugehörig. (BGBl. I Nr. 132/2005, Art. 1 Z 7, ab 1.1.2006)

Zusatzbeitrag für Angehörige

§ 51d. (1) Für Angehörige (§ 123) ist ein Zusatzbeitrag im Aus​maß von 3,4% der für den Versicherten (die Versicherte) heran​zuziehenden Beitragsgrundlage (Pension) zu leisten, für deren Er​mittlung § 21 AIVG sinngemäß anzuwenden ist. Der Zusatzbetrag entfällt zur Gänze auf den (die) Versicherte(n).

(2) Alle für die Beiträge zur Pflichtversicherung in der Kranken​versicherung geltenden Rechtsvorschriften sind, sofern nichts anderes bestimmt wird, auf den Zusatzbeitrag nach Abs. 1 an​zuwenden. Der (die) Versicherte schuldet jedoch den Zu​satzbeitrag selbst und hat ihn auf seine (ihre) Gefahr und Kosten selbst einzu​zahlen. Davon abweichend ist bei Pensionsbeziehern auf Antrag der Zusatzbeitrag von der jeweiligen Pension (Pensionsson​derzahlung) einzubehalten und an den zuständigen Krankenversiche​rungsträger zu überweisen. (59. Nov., BGBl. I Nr. 1/2002, Z 23, ab 1.1.2002)

(3) Kein Zusatzbeitrag nach Abs. 1 ist einzuheben


1.
für Personen nach § 123 Abs. 2 Z 2 bis 6 sowie Abs. 4 und 7b; (BGBl. I Nr. 84/2009, Art. 1 Z 5, ab 1.8.2009)

2.
wenn und solange sich der (die) Angehörige der Erziehung eines oder mehrerer im gemeinsamen Haushalt lebender Kinder nach § 123 Abs. 4 erster Satz widmet oder durch mindestens vier Jahre hindurch der Kindererziehung gewid​met hat; (BGBl. I Nr. 131/2006, Z 7b, ab 1.8.2006)


3.
wenn und solange der (die) Angehörige Anspruch auf Pflege​geld zumindest in Höhe der Stufe 3 nach § 5 des Bundespfle​gegeldgesetzes oder nach den Bestimmungen der Landespflegegeld​gesetze hat. (BGBl. I Nr. 84/2009, Art. 1 Z 6, ab 1.8.2009)

4.
(aufgehoben: BGBl. I Nr. 84/2009, Art. 1 Z 6, tritt mit Ablauf des 31.7.2009 außer Kraft)
(4) Der Versicherungsträger hat bei Vorliegen einer besonderen sozialen Schutzbedürftigkeit des (der) Versicherten nach Maßgabe der vom Hauptverband hierzu erlassenen Richtlinien (§ 31 Abs. 5 Z 16a) von der Einhebung des Zusatzbeitrages nach Abs. 1 abzuse​hen oder diesen herabzusetzen. Eine besondere soziale Schutz​bedürftigkeit liegt jedenfalls dann vor, wenn das Nettoeinkommen im Sinne des § 292 des (der) Versicherten den Richtsatz nach § 293 Abs. 1 lit. a sublit. aa nicht übersteigt. (BudgetbegleitG 2002, BGBl. I Nr. 142/2000, Art. 66 Z 7, ab 1.1.2002)

§ 77 - BGBl. Nr. 189/1955 zuletzt geändert durch BGBl. II Nr. 403/2010 – ab 1.1.2011
Ausmaß und Entrichtung

§ 77. (1) In der Krankenversicherung ist für Selbstversicherte, ausgenommen für Selbstversicherte nach § 19a, als Beitragssatz der gleiche Hundertsatz der Beitragsgrundlage wie im § 51 Abs. 1 Z 1 lit. a heranzuziehen sowie ein Ergänzungsbeitrag nach § 51e zu entrichten. Die §§ 51b Abs. 1 erster Satz und 51d sind anzuwenden. Zahlungen, die für Gruppen von Selbstversicherten von einer Einrichtung zur wirtschaftlichen Selbsthilfe auf Grund einer Vereinbarung mit dem den Beitrag einziehenden Versicherungsträger geleistet werden, sind auf den Beitrag anzurechnen.

(2) In der Pensionsversicherung ist der Beitragssatz für alle Weiter- und Selbstversicherten, ausgenommen für Selbstversicherte nach § 19a, jener nach § 51 Abs. 1 Z 3. Für die Höherversicherung in der Pensionsversicherung sind Beiträge in einer vom Versicherten gewählten Höhe zu entrichten; der jährliche Beitrag darf das Sechzigfache der Höchstbeitragsgrundlage nach § 45 Abs. 1 nicht übersteigen.

(2a) Der monatliche Beitrag für Selbstversicherte in der Kranken- und Pensionsversicherung gemäß § 19a beträgt 52,78 €, wovon auf die Krankenversicherung 27,3% und auf die Pensionsversicherung 72,7% entfallen. An die Stelle des Betrages von 52,78 € tritt ab 1. Jänner eines jeden Jahres der unter Bedachtnahme auf § 108 Abs. 6 mit der jeweiligen Aufwertungszahl (§ 108a Abs. 1) vervielfachte Betrag.

(3) Der Beitragssatz für Selbstversicherte in der Unfallversicherung (§ 19) wird durch die Satzung des Versicherungsträgers im Rahmen des Erforderlichen festgesetzt.

(4) Die Beiträge für die Höherversicherung in der Unfallversicherung gemäß § 20 Abs. 1 betragen unter Zugrundelegung der zusätzlichen Bemessungsgrundlage (§ 181 Abs. 1 letzter Satz) von

11 190,36 € für das Kalenderjahr .......  98,35 €,

16 868,14 € für das Kalenderjahr ....... 147,74 €.

An die Stelle der Beträge von 11 190,36 € und 16 868,14 €
treten ab 1. Jänner eines jeden Jahres die unter Bedachtnahme auf § 108 Abs. 6 mit dem jeweiligen Anpassungsfaktor (§ 108f) vervielfachten Beträge. An die Stelle der Beträge von 98,35 € und 147,74 € treten ab 1. Jänner eines jeden Jahres die unter Bedachtnahme auf § 108 Abs. 6 mit der jeweiligen Aufwertungszahl (§ 108a Abs. 1) vervielfachten Beträge.

(5) Die Beiträge nach den Abs. 1 bis 4 sind zur Gänze vom Versicherten zu tragen, soweit in den folgenden Absätzen nichts anderes bestimmt wird.

(6) Für Weiterversicherte nach § 17, die aus der Pflichtversicherung ausgeschieden sind, um einen nahen Angehörigen oder eine nahe Angehörige mit Anspruch auf Pflegegeld zumindest in Höhe der Stufe 3 nach § 5 des Bundespflegegeldgesetzes oder nach den Landespflegegeldgesetzen unter gänzlicher Beanspruchung ihrer Arbeitskraft in häuslicher Umgebung zu pflegen, sind die Beiträge zur Gänze aus Mitteln des Bundes zu tragen. Eine solche Beitragstragung durch den Bund kommt pro Pflegefall nur für eine einzige Person in Betracht und erfolgt auch während eines zeitweiligen stationären Pflegeaufenthaltes der pflegebedürftigen Person.

(7) Für die nach § 18a Selbstversicherten sind die Beiträge zur Gänze aus Mitteln des Ausgleichsfonds für Familienbeihilfen zu tragen.

(8) Für die nach § 18b Selbstversicherten sind die Beiträge zur Gänze aus Mitteln des Bundes zu tragen.

(9) (Anm.: aufgehoben durch BGBl. I Nr. 83/2009)

ANHANG – BPGG: Änderung des Opferfürsorgegesetzes durch Artikel IV des Sozialrechts‑Änderungs​gesetzes 1993, BGBl. Nr. 335/1993 (auszugsweise) 

§ 5a. (1) Die Ansprüche von Berechtigten nach diesem Bundes​gesetz auf Pflegegeld werden durch das Bundespflegegeldge​setz (BPGG), BGBl. Nr. 110/1993, ge​regelt.

(2) Personen im Sinne der Z 1 bis 6 des § 3 Abs. 1 BPGG, die in der im § 500 des Allgemeinen So​zialversicherungsgesetzes (ASVG), BGBl. Nr. 189/1955, angeführten Zeit und aus den dort an​geführten Gründen auswanderten, haben auf Antrag und unter den sonstigen Voraussetzungen des BPGG An​spruch auf eine monatli​che Leistung in der je​weiligen Höhe eines Pflegegeldes der Stufen 1 bis 7, wenn sich ihr gewöhnlicher Aufenthalt auf Grund dieser Aus​wan​de​rung im Ausland befindet. Die Zuständigkeit zur Entscheidung über diese Ansprüche und das Verfahren richten sich nach dem BPGG. (BGBl. Nr. 335/1993, Art. IV Z 4, ab 1.7.1993; BGBl. I Nr. 12/2002, Art. 3 Z 4, ab 1.3.2002; BGBl. I Nr. 41/2002, Art. II)

ANHANG – BPGG: Änderung des Bundesbahngesetzes BGBl. Nr. 825/1992 (auszugsweise) 

Administrative Durchführung der Pensionsangelegenheiten sowie der Angelegenheiten nach dem Bundespflegegeldgesetz und dem Kriegsgefangenenentschädigungsgesetz

§ 52a. Die ÖBB-Holding AG oder eine von dieser beauftragte Gesellschaft oder Einrichtung führt die Pensionsangelegenheiten aller Personen, die Anspruch auf Leistungen nach dem Bundesbahn-Pensionsgesetz haben, administrativ durch. (BGBl. I Nr. 111/2010, 8. Hauptstück, Art. 102 Z 1, ab 1.1.2012)
ANHANG – BPGG: BG betreffend die vergleichsweise Bereinigung des Vollzuges des Bundespflegegeldgesetzes für die Jahre 1993 bis 2009 (Budgetbegleitgesetz 2011, BGBl. I Nr. 111/2010, 4. Hauptstück, Art. 54, ab 1.1.2011)
§ 1. (1) Der Bundesminister für Finanzen wird nach Maßgabe der folgenden Bestimmungen ermächtigt, auf Forderungen des Bundes einschließlich allfälliger Nebenansprüche wie insbesondere Verzugszinsen gegenüber den nach den Bestimmungen des 2. und des 3. Teils des Bundesbahngesetzes, BGBl. Nr. 825/1992, errichteten Gesellschaften der Österreichischen Bundesbahnen (ÖBB) zu verzichten.

(2) Ein solcher Verzicht ist nur insoweit rechtswirksam, als


1.
er sich auf den Anspruch des Bundes auf Rückforderung der von ihm im Rahmen des Vollzuges des Bundespflegegeldgesetzes (BPGG), BGBl. I Nr. 110/1993, in der Fassung des Bundesgesetzes BGBl. I Nr. 147/2009, an Gesellschaften der ÖBB bezahlten Selbstbehalte in den Jahren 1993 bis 2009 bezieht und den Betrag von 216,5 Millionen Euro (in Worten: zweihundert sechzehn Komma fünf Millionen Euro) übersteigt,


2.
die Gesellschaften der ÖBB zur ungeteilten Hand gegenüber dem Bund (Bundesminister für Finanzen) eine Forderung in der Höhe von 216,5 Millionen Euro (in Worten: zweihundert sechzehn Komma fünf Millionen Euro) aufgrund von in den Jahren 1993 bis 2009 zu Unrecht bezahlter Selbstbehalte bedingungslos anerkennen,


3.
sich die Gesellschaften der ÖBB zur ungeteilten Hand verpflichten, den Betrag von 216,5 Millionen Euro (in Worten: zweihundertsechzehn Komma fünf Millionen Euro) innerhalb einer vom Bundesminister für Finanzen festzusetzenden Frist von längstens fünf Jahren ohne jegliche An- oder Aufrechnungsmöglichkeit zu bezahlen und


4.
die Gesellschaften der ÖBB gegenüber dem Bund (Bundesminister für Finanzen) unwiderruflich auf sämtliche Forderungen, die diesen gegen den Bund aufgrund des Vollzugs oder im Zusammenhang mit dem Vollzug des Bundespflegegeldes für die Jahre 1993 bis 2009 zustehen, verzichten ungeachtet dessen, ob diese schon geltend gemacht wurden oder nicht.

(3) Für den Fall der nicht fristgerechten Zahlung gemäß Abs. 2 Z 3 ist sicherzustellen, dass der Bund gegen fällige Forderungen, die einer oder mehreren Gesellschaften der ÖBB gegen den Bund zustehen, aufrechnen kann.

§ 2. Die zur Durchführung dieses Bundesgesetzes erforderlichen Rechtsgeschäfte, Schriften und Amtshandlungen sind von den bundesgesetzlich geregelten Abgaben und Gebühren befreit.

§ 3. Mit der Vollziehung dieses Bundesgesetzes ist der Bundesminister für Finanzen betraut.

§ 4. Dieses Bundesgesetz tritt mit 1. Jänner 2011 in Kraft.

VERWEISE auf andere Bundesgesetze im BPGG

Behinderung – Pflege – Sozialentschädigung:

BBG: 


§§ 4 Abs. 7; 21a Abs. 1, 3 u. 4; 21b Abs. 1,.4. u. 5
KOVG:


§§ 3 Abs. 1 Z 5 lit. a u. Z 6 lit. a; 12 Abs. 1 Z 2
HVG:


§§ 3 Abs. 1 Z 5 lit. b u. Z 6 lit. b; 12 Abs. 1 Z 2; 16 Abs.3

OFG:


§§ 3 Abs. 1 Z 5 lit. c u. Z 6 lit. c; 12 Abs. 1 Z 2

VOG:


§ 3 Abs. 1 Z 8

Impfschadengesetz:
§§ 3 Abs. 1 Z 5 lit. d ; 12 Abs. 1 Z 2
Allgemeines Sozialversicherungsgesetz – ASVG: 


Fundstelle:
§ 8 Abs. 1 Z 3 lit. h und i ASVG:




§ 3 Abs. 1 Z 2
§ 46 ASVG:






§ 33 Abs. 2 Z 12

§ 77 Abs.6, 8 und 9 ASVG:




§ 12 Abs. 3 Z 2
§ 107 Abs. 2 ASVG:





§ 11 Abs. 2
§ 108f ASVG:






§ 46 Abs. 1

§ 332 Abs. 3, 5 und 6, §§ 333 bis 335 ASVG:


§ 16 Abs. 3
§§ 354, 357 bis 361, 363 bis 367 und 412 ASVG:


§ 24
§ 413 Abs. 1 Z 2 und Abs. 3 bis 5 ASVG:



§ 6 Abs. 5
§ 472 a ASVG:






§ 23 Abs. 3

§ 500 ASVG:






§ 33 Abs. 2 Z 12 

§ 589 Abs. 5:






§ 12 Abs. 3 Z 2
ASVG, BGBl. Nr. 189/1955:




§ 3 Abs. 1 Z 1 lit. a








§ 23 Abs. 3
ASVG:







§ 12 Abs. 3 Z 1 lit. a

Bundes-Verfassungsgesetz – B-VG:


Artikel 102 Abs. 2 B-VG:





Art. 1

Vereinbarung gem. Art. 15a B-VG, BGBl. I Nr. 105/2008:

§ 12 Abs. 1 Z 1

Vereinbarung gem. Art. 15a B-VG, BGBl. I Nr. 55/2005:

§ 21b Abs. 2 Z 5a

Allgemeines Verwaltungsverfahrensgesetz – AVG 1991, BGBl. Nr. 51:

§ 69 Abs. 1 Z 1:






§ 11 Abs. 2 
  
Arbeits- u. Sozialgerichtsgesetz – ASGG:


ASGG, § 82, BGBl. Nr. 104/1985:




§ 27 Abs. 2
  
Gewerbliches Sozialversicherungsgesetz – GSVG:

BGBl. Nr. 560/1978:





§ 3 Abs.1 Z 1 lit. b             § 2 Abs. 1 Z 4 GSVG:





§ 12 Abs.3 Z 1 lit. b

§ 33 Abs. 9 und 10 GSVG:




§ 12 Abs. 3 Z 2

§ 190 Abs. 3 GSVG:





§ 16 Abs. 3 

Freiberufliches Sozialversicherungsgesetz – FSVG:

FSVG, BGBl. Nr. 624/1978:




§ 3 Abs.1 Z 1 lit. c

§ 8 FSVG:






§ 12 Abs. 3 Z 2

§ 3 FSVG:






§ 16 Abs. 3 

Bauern-Sozialversicherungsgesetz – BSVG:


BSVG, BGBl. Nr. 559/1978:




§ 3 Abs.1 Z 1 lit. d

§ 28 Abs. 6 und 7 BSVG:





§ 12 Abs. 3 Z 2

§ 178 Abs. 3 BSVG:





§ 16 Abs. 3 

Notarversicherungsgesetz 1972 – NVG:


NVG 1972, BGBl. Nr. 66:




§ 3 Abs.1 Z 1 lit. e

Beamten-Kranken- u Unfallversicherungsgesetz – B-KUVG:

B-KUVG, BGBl. Nr. 200/1967:




§ 3 Abs.1 Z 1 lit. f

§ 125 Abs. 3 und 4 B-KUVG:




§ 16 Abs. 3

Strafvollzugsgesetz – StVG:




§ 80 StVG, BGBl. Nr. 144/1969:




§ 3 Abs.1 Z 1 lit. g

Pensionsgesetz – PG 1965:




PG 1965, BGBl. Nr. 340:





§ 3 Abs.1 Z 4 lit. a

§ 37 PG 1965






§ 30
Landeslehrer-Dienstrechtsgesetz – LDG 1984:


LDG 1984, BGBl. Nr. 302:




§ 3 Abs.1 Z 4 lit. b


Land-u.forstwirtschaftliches – LLDG 1985:


LLDG 1985, BGBl. Nr. 296:




§ 3 Abs.1 Z 4 lit. c


Bezügegesetz, BGBl. Nr. 273/1972:














§ 3 Abs.1 Z 4 lit. d

Verfassungsgerichtshofgesetz – VerfGG 1953:


VerfGG 1953, BGBl. Nr. 85:




§ 3 Abs.1 Z 4 lit. e

Dorotheumsgesetz :




Dorotheumsgesetz, BGBl. Nr. 66/1979:



§ 3 Abs.1 Z 4 lit. f

Bundestheaterpensionsgesetz – BThPG:


BThPG, BGBl. Nr. 159/1958:




§ 3 Abs.1 Z 4 lit. g

Epidemiegesetz 1950, BGBl. Nr. 186:













§ 3 Abs.1 Z 4 lit. h 

Entschließungen d. Bundespräsidenten, mit denen außerordentliche Versorgungsgenüsse gewährt wurden:











§ 3 Abs.1 Z 4 lit. i

Artikel V des BG BGBl. Nr. 148/1988:











§ 3 Abs.1 Z 4 lit. k

Bundesbahn-Pensionsordnung 1966:



Bundesbahn-Pensionsordnung 1966, BGBl. Nr. 313:

§ 3 Abs.1 Z 4 lit. j

§ 163, Beamten-Dienstrechtsgesetz – BDG 1979, BGBl. Nr. 333:










§ 3 Abs.1 Z 4 lit. k

Bundesbahn-Pensionsgesetz – BB-PG:



Bundesbahn-Pensionsgesetz, BGBl. Nr. 95/2000:


§ 3 Abs.1 Z 4 lit. l

Bundesbahngesetz, § 52a, BGBl. Nr. 825/1992:



BGBl. Nr. 825/1992:





§ 23 Abs.3 

BGBl. Nr. 95/2009:





§ 23 Abs.3a

Poststrukturgesetz - PTSG:




PTSG, § 17 Abs. 3, BGBl. Nr. 201/1996:



§ 22 Abs.1 Z 5

Nachtschwerarbeitsgesetz - NSchG:



NSchG, BGBl. Nr. 354/1981:




§ 3 Abs.1 Z 7

Ärztegesetz – ÄrzteG:




ÄrzteG 1984, § 64 Abs. 1 Z 1,2,4 u. 5, BGBl. Nr. 373:

§ 3 Abs.3 Z 1;                   ÄrzteG 1989, § 50b, BGBl. I Nr. 169:



§ 21 Abs.2 Z 5 lit. c

Rechtsanwaltsordnung:





Rechtsanwaltsordnung, § 50, RGBl. Nr. 96/1868:


§ 3 Abs.3 Z 2

Ziviltechnikerkammergesetz 1993:



Ziviltechnikerkammergesetz 1993, § 29, BGBl. Nr. 157/1994:
§ 3 Abs.3 Z 3

Hausbetreuungsgesetz – HBeG:




HBeG, BGBl. I Nr. 33/2007:




§§ 12 Abs.3 Z 1 lit. c;








21b Abs. 1 u. Abs.2 Z 1 








u. Z 5 lit. b; 25a Abs. 4

Gewerbeordnung – GewO 1994:



GewO 1994, § 159, BGBl. I Nr. 194:



§§ 12 Abs.3 Z 1 lit. c;








21b Abs. 2 Z 5 lit. b 








25a Abs. 4

Arbeitsvertragsrechts-Anpassungsgesetz - AVRAG:

AVRAG, §§ 14a od. 14b, BGBl. Nr. 459/1993:


§ 18a Abs. 1 Z 1

Gesundheits- u. Krankenpflegegesetz - GuKG:


GuKG, §§ 3b od. 15 Abs. 7, BGBl. I Nr. 108/1997:


§ 21b Abs.2 Z 5 lit. c
Familienlastenausgleichsgesetz 1967 – FamLAG:


FamLAG 1967, § 8 Abs. 4, BGBl. Nr. 376:



§ 7                       

Strafgesetzbuch - StGB:






StGB, § 21, BGBl. Nr. 60/1974:




§ 12 Abs. 1 Z 4 

Arbeitslosenversicherungsgesetz 1977, BGBl. Nr. 609:
§ 32:







§ 18a Abs. 1 Z 2
Datenschutzgesetz:














§ 33 Abs. 1 u. 2

Bundesfinanzgesetz:














§ 33c Abs. 2
 

1. Euro-Justiz-Begleitgesetz:





Art. I § 1, BGBl. I Nr. 125/1998:




§ 33c Abs. 3
  
Budgetbegleitgesetz 2011, BGBl. I Nr. 111/2010:











             §§ 48b Abs.2 u.3;49 Abs.16

